
491

I N H A L T

5324

Herausgegeben von der Niedersächsischen Staatskanzlei (E-Mail: amtsblattstelle@stk.niedersachsen.de)
Verlag und Druck: Umweltdruckhaus Hannover GmbH, Klusriede 23, 30851 Langenhagen, Telefon 0511 475767-0, Telefax 0511 475767-19,
www.umweltdruckhaus.de. Erscheint nach Bedarf, in der Regel wöchentlich. Laufender Bezug und Einzelstücke können durch den Verlag bezogen
werden. Bezugspreis pro Jahr 130,40 €, einschließlich 8,53 € Mehrwertsteuer und 12,80 € Portokostenanteil. Bezugskündigung kann nur 6 Wochen
vor Jahresende schriftlich erfolgen. Einzelnummer je angefangene 16 Seiten 1,55 €. ISSN 0341-3500. Abonnementservice: Nils Lohmann, Telefon
0511 475767-22, Telefax 0511 475767-19, E-Mail: abo@umweltdruckhaus.de.
Einzelverkaufspreis dieser Ausgabe 3,10 € einschließlich Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.

A. Staatskanzlei

B. Ministerium für Inneres und Sport

C. Finanzministerium
492RdErl. 3. 7. 2023, Aufhebung von Verwaltungsvorschriften

D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Gleichstellung

492
Bek. 3. 7. 2023, Geschäftsordnung der Ethikkommission
für Berufe in der Pflege — Niedersachsen  . . . . . . . . . . . . .

E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

495

Erl. 12. 7. 2023, Richtlinie über die Gewährung von Hilfen
für Veranstalter von Kulturveranstaltungen (Sonderpro-
gramm für Kulturveranstaltungen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22100

F. Kultusministerium

G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

502
Erl. 8. 6. 2023, Entschädigung der Prüferinnen und Prüfer
für Luftfahrtpersonal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97300

502

Erl. 26. 6. 2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen und
ergänzender CO2-Einsparmaßnahmen („Niedersachsen In-
vest EFRE“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77000

508

Erl. 26. 6. 2023, Richtlinie über die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen und
ergänzender CO2-Einsparmaßnahmen („Niedersachsen In-
vest GRW“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77000

H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

514
RdErl. 16. 6. 2023, Richtlinie für die Ermittlung des gemei-
nen Wertes von Pferden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
78512

I. Justizministerium

K. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

L. Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

518
Bek. 30. 6. 2023, Namensänderung der Stiftung „General-
Wöhler-Stiftung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

518

Bek. 12. 7. 2023, Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung (Hanseatic Energy Hub GmbH,
Stade)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

519

Bek. 3. 7. 2023, Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz; Öffentliche Bekanntmachung (Hy-
drotec Technologies AG, Wildeshausen) . . . . . . . . . . . . . . 

520Stellenausschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73. (78.) Jahrgang Hannover, den 12. 7. 2023 Nummer 25



Nds. MBl. Nr. 25/2023

492

C. Finanzministerium

Aufhebung von Verwaltungsvorschriften

RdErl. d. MF v. 3. 7. 2023 — VD3-03540/03 —

Folgende Verwaltungsvorschriften werden mit Wirkung vom
1. 8. 2023 aufgehoben:

An die
Dienststellen der Landesverwaltung
Kommunen und der Aufsicht des Landes unterstehenden anderen
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 492

D. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleichstellung

Geschäftsordnung der Ethikkommission 
für Berufe in der Pflege — Niedersachsen

Bek. d. MS v. 3. 7. 2023 — 104.2-41071-F —

Die Ethikkommission für Berufe in der Pflege hat am 9. 6.
2023 die Geschäftsordnung der Ethikkommission für Berufe
in der Pflege (Anlage) beschlossen. Diese wurde am 3. 7. 2023
vom MS genehmigt. Die Geschäftsordnung der Ethikkommis-
sion für Berufe in der Pflege wird gemäß § 1 Abs. 5 EKPflVO
bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 492

Anlage

Geschäftsordnung der Ethikkommission
für Berufe in der Pflege — Niedersachsen

Die Ethikkommission für Berufe in der Pflege gibt sich ge-
mäß § 1 Abs. 5 der Verordnung über die Ethikkommission
für Berufe in der Pflege (EKPflVO) die folgende Geschäftsord-
nung.

§ 1
Aufgabe

1Aufgabe der Ethikkommission ist es, den Angehörigen
der Berufe in der Pflege gem. § 14 NGesFBGI) und deren Or-
ganisationenII) durch Empfehlungen und Beratung in der
täglichen Praxis Orientierung zu geben und Hilfestellung für
Entscheidungen in der Pflege zu bieten. 2Mit ihrer Arbeit will
die Ethikkommission auch dazu beitragen, das Bewusstsein
für pflegeethische Fragestellungen in der Gesellschaft zu
schärfen.

I) Hierzu gehören Personen, die die Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung „Pflegefachfrau“ oder „Pflegefachmann“, „Altenpfle-
gerin“ oder „Altenpfleger“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin“ oder „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ haben, sowie
nach §§ 1, 23 KrPflG „Krankenschwestern“, „Krankenpfleger“, „Kin-
derkrankenschwestern“ und „Kinderkrankenpfleger“.

II) Organisationen sind insbesondere Berufsverbände und Gewerk-
schaften, in denen sich Angehörige der Berufe in der Pflege orga-
nisieren.

§ 2
Grundlagen der Tätigkeit und Mitwirkung

(1) Die Ethikkommission arbeitet nach wissenschaftlichen
Standards und berücksichtigt bei ihren Empfehlungen und
Beratungen die berufsrechtlichen Regelungen sowie Kodi-
zes, Empfehlungen und Leitlinien, auch auf internationaler
Ebene, die für die Berufe in der Pflege einschlägig sind.

(2) 1Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Ethikkommis-
sion durch Beschluss Mitglieder der Ethikkommission be-
auftragen, an der Arbeit weiterer Stellen mitzuwirken, soweit
die einzelnen Mitglieder und die weiteren Stellen einver-
standen sind. 2Die weiteren Stellen und der Umfang der Mit-
wirkung sollen in dem Beschluss benannt werden. 3Stimmt
das für Soziales zuständige Ministerium (Fachministerium)
der Mitwirkung zu, stehen den jeweiligen Mitgliedern An-
sprüche auf Reisekostenvergütungen gem. § 5 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 EKPflVO bis auf Widerruf zu.

§ 3
Mitglieder, Amtszeit, Ehrenamt

(1) 1Die Ethikkommission besteht aus 17 Mitgliedern, die
zum Zeitpunkt der Berufung ihre alleinige oder Hauptwohnung
in Niedersachsen haben oder beruflich überwiegend in Nie-
dersachsen tätig sind. 2Die Mitglieder sollen über berufsethi-
sche Fachkompetenz und über Erfahrungen in Bezug auf
ethische Fragestellungen der Pflegepraxis, Pflegebildung oder
Pflegeforschung, verfügen. 3Die Mitglieder werden nach dem
in § 2 EKPflVO genannten Verfahren durch das Fachminis-
terium berufen.

(2) 1Eine Amtszeit beträgt 4 Jahre. 2Eine Person darf höchs-
tens für 3 Amtszeiten berufen werden. 3Die erste Amtszeit
beginnt am 1. Januar 2023.

(3) 1Ein Mitglied kann sein Amt durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Fachministerium niederlegen. 2Scheidet
ein Mitglied aus, beruft das Fachministerium ein nachfol-
gendes Mitglied für die Dauer der restlichen Amtszeit. 3Die
Kommission kann den in § 2 Abs. 2 EKPflVO benannten
Gremien sowie bei einer Berufung nach § 2 Abs. 3 Satz 2
EKPflVO dem Fachministerium unverbindliche Empfehlun-
gen für die Person des nachfolgenden Mitgliedes unterbreiten.

(4) Die Ethikkommission kann mit Beschluss von mindes-
tens drei Vierteln ihrer Mitglieder einem Mitglied nahele-
gen, das Amt niederzulegen oder dem Fachministerium die
Abberufung aus wichtigem Grund vorschlagen, insbesonde-
re wenn das Mitglied gegen wesentliche Mitgliedspflichten
verstößt oder sich trotz vorheriger Rüge durch die Ethik-
kommission nicht im angemessenen Maß an der Arbeit der
Ethikkommission beteiligt.

(5) 1Die Mitglieder der Ethikkommission üben die Mitglied-
schaft als Ehrenamt aus. 2Sie erhalten für ihre ehrenamtli-
che Tätigkeit eine Entschädigung nach § 5 EKPflVO.

§ 4
Vorsitz, Kommissionsleitung

(1) 1Die Mitglieder wählen zu Beginn der Amtszeit für deren
gesamte Dauer in geheimer Wahl ein Mitglied zum vorsit-
zenden Mitglied und ein Mitglied zum stellvertretenden vor-
sitzenden Mitglied 2Das vorsitzende oder stellvertretende
vorsitzende Mitglied soll eine Frau sein. 3Gewählt ist, wer
die meisten Stimmen erhält. 4Das vorsitzende Mitglied und
das stellvertretende vorsitzende Mitglied bilden zusammen
die Kommissionsleitung. 5Das stellvertretende vorsitzende Mit-
glied ist die ständige Vertretung des vorsitzenden Mitglie-
des. 6Das vorsitzende Mitglied und das stellvertretende vor-
sitzende Mitglied setzen sich über die Leitung der Kommis-
sion ins Benehmen; im Zweifel entscheidet das vorsitzende
Mitglied.

(2) 1Die Kommissionsleitung leitet die Sitzungen und ist
für ihre inhaltliche Vorbereitung verantwortlich. 2Sie vertritt
die Ethikkommission nach außen.

§ 5
Unabhängigkeit, Verschwiegenheit 

und Interessenkonflikte
(1) Die Mitglieder der Ethikkommission üben ihre Tätigkeit

unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen aus.
(2) 1Die Mitglieder der Ethikkommission und die Mitarbei-

tenden der Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit über
alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind. 2Sie dürfen

1. RdErl. v. 11. 5. 2020
(Nds. MBl. S. 546)
— VORIS 20444 —

Niedersächsische Beihilfe-
verordnung (NBhVO); 
Aufwendungen für Schutz-
impfungen gegen Influenza

2. RdErl. v. 5. 1. 2021
(Nds. MBl. S. 97)
— VORIS 20444 —

Niedersächsische Beihilfe-
verordnung (NBhVO); Arznei-
mittel und vollstationäre Pflege

3. RdErl. v. 24. 3. 2021
(Nds. MBl. S. 599)
— VORIS 20444 —

Niedersächsische Beihilfe-
verordnung (NBhVO); 
Präexpositionsprophylaxe (PrEP)
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ihre Kenntnis der Angelegenheiten, die nach Satz 1 geheim
zu halten sind, nicht unbefugt verwerten. 3Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach nicht der Geheimhaltung bedürfen. 4Die
Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 bestehen nach Beendi-
gung der Tätigkeit fort. 

(3) 1Tritt bei einer bestimmten Angelegenheit die Besorg-
nis eines Interessenkonflikts oder der Befangenheit auf, ist
diese durch das betroffene Mitglied oder durch ein anderes
Mitglied der Kommissionsleitung anzuzeigen und mit dem
betroffenen und ggf. mit dem anzeigenden Mitglied ein ver-
trauliches Gespräch zu führen. 2Ergibt sich dabei keine Über-
einstimmung darüber, ob eine Mitwirkung des betroffenen
Mitgliedes in der jeweiligen Angelegenheit möglich bleibt,
entscheidet die Ethikkommission nach Anhörung des be-
troffenen Mitgliedes über dessen Mitwirkung an der jeweili-
gen Angelegenheit.

(4) 1Für einen transparenten Umgang mit möglichen Inter-
essenkonflikten und der Darstellung ihrer Expertise, veröf-
fentlicht die Geschäftsstelle in Abstimmung mit den Mitglie-
dern und der Kommissionsleitung auf der Internetseite die
Lebensläufe der Mitglieder. 2Diese sollen aus dem wesentli-
chen beruflichen Werdegang und für die Tätigkeit in der
Ethikkommission bedeutsamen Mitgliedschaften bestehen.

§ 6
Jahresplanung

(1) 1Gemäß § 4 EKPflVO beschließt die Ethikkommission
zu Beginn eines jeden Jahres eine Jahresplanung. 2In der Jah-
resplanung werden die berufsethischen Themen, zu denen
die Ethikkommission Empfehlungen erarbeiten will, ausge-
wählt und dargestellt. 3Zudem ist in der Jahresplanung an-
zugeben, mit wieviel Beratungsanfragen von Angehörigen
der Berufe der Pflege und deren Organisationen die Ethik-
kommission rechnet und wie viele sie voraussichtlich bear-
beiten wird.

(2) 1Zur Vorbereitung des Beschlusses zur Jahresplanung
wird die Kommissionsleitung in Abstimmung mit den Mit-
gliedern und der Geschäftsstelle Themen sammeln. 2Dies kann
durch eine Arbeitsgruppe „Jahresplanung“ unterstützt wer-
den. 3Die Mitglieder entscheiden, welche Themen in welcher
Reihenfolge zu bearbeiten sind. 4Die Geschäftsstelle unter-
stützt die Erstellung der Jahresplanung, indem sie insbeson-
dere bis zum 31. Oktober eines Jahres der Kommissionslei-
tung und der AG „Jahresplanung“ einen ersten Entwurf vor-
legt. 5Bei der Erstellung sind bereits von der Ethikkommission
beschlossene Themen sowie die Vorgaben der Kommissi-
onsleitung zu berücksichtigen. 6Der Entwurf soll in Abstim-
mung zwischen der Kommissionsleitung, der Arbeitsgruppe
„Jahresplanung“ und der Geschäftsstelle fortentwickelt und
den Mitgliedern der Ethikkommission spätestens 4 Wochen
vor der Sitzung, in der über die Jahresplanung zu entschei-
den ist, übersandt werden. 7Die Mitglieder können bis 1 Wo-
che vor der Sitzung der Geschäftsstelle Änderungsvorschläge
einreichen.

§ 7
Sitzungen; Niederschrift

(1) Die Kommissionsleitung lädt mindestens einmal im
Quartal zu einer Sitzung der Ethikkommission ein und leitet
diese.

(2) 1Die Sitzungstermine sollen auf Vorschlag der Kom-
missionsleitung durch Beschluss der Ethikkommission spä-
testens im 3. Quartal für das nächste Kalenderjahr beschlos-
sen werden. 2Auf Verlangen von mindestens 6 Mitgliedern
kann die Kommissionleitung bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes zu einer außerordentlichen Sitzung einladen, die
innerhalb von 2 Wochen nach begründeter Antragstellung
stattfinden soll. 3Der Einladung sind der Antrag und die vor-
aussichtlichen Tagesordnungspunkte beizufügen. 

(3) 1Wenn die Ethikkommission Themen für die nächste
Sitzung beschließt, sind diese in die Tagesordnung aufzuneh-
men. 2Die Kommissionsleitung legt im Weiteren die vorläu-
fige Tagesordnung in Abstimmung mit der Geschäftsstelle fest.
3Endgültig wird über die Tagesordnung zu Beginn der be-
treffenden Sitzung ein Beschluss gefasst.

(4) 1Die Einladungen zu den Sitzungen sind unter Beifü-
gung der vorläufigen Tagesordnung und der erforderlichen
Unterlagen spätestens 10 Tage vorher in Textform zu ver-
senden. 2Bei außerordentlichen Sitzungen beträgt die Frist
3 Tage.

(5) Stellt ein Mitglied fest, dass es nicht an der Sitzung
teilnehmen kann, unterrichtet es rechtzeitig die Geschäfts-
stelle.

(6) 1Stellt die Geschäftsleitung fest, dass die Beschlussfä-
higkeit nach § 8 Abs. 1 Satz 1 aufgrund von Absagen voraus-
sichtlich nicht gegeben sein wird, informiert sie unver-
züglich die Kommissionsleitung, die umgehend entscheidet,
ob die Sitzung trotzdem durchgeführt oder aufgehoben
wird. 2Die Mitglieder sind über eine Aufhebungsentschei-
dung unverzüglich zu benachrichtigen.

(7) 1Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 2Zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten können namentlich zu benennende sach-
kundige Personen zugelassen werden. 3Auf Beschluss der
Ethikkommission kann diese im Einvernehmen mit dem Fach-
ministerium außerhalb von nichtöffentlichen Sitzungen In-
formationsveranstaltungen (z. B. einen Tag der offenen Tür)
durchführen, an denen auch Gäste oder die Öffentlichkeit
teilnehmen können. 

(8) 1Auf Vorschlag der Kommissionsleitung können durch
Beschluss der Ethikkommission Onlinesitzungen unter Nut-
zung einer für die vertrauliche Beratung geeigneten Video-
konferenztechnik, durchgeführt werden. 2Soweit keine be-
rechtigten Gründe bestehen, sollte die Anzahl der Onlinesit-
zungen auf 2 pro Kalenderjahr begrenzt sein. 3Bei einer Stö-
rung der Zuschaltung per Videokonferenztechnik von ein-
zelnen oder mehreren Mitgliedern, entscheiden die übrigen
Mitglieder auf Vorschlag der Kommissionsleitung, ob die
Sitzung fortgesetzt, unterbrochen oder abgebrochen wird. 4Wird
die Sitzung fortgesetzt, können Beschlüsse nur unter dem
Vorbehalt gefasst werden, dass den Mitgliedern, die auf-
grund der Störung an der Sitzung nicht teilnehmen konnten,
Gelegenheit gegeben wird, über den Beschlussantrag inner-
halb von 3 Tagen nach der Sitzung und Zusendung des Be-
schlussantrages durch die Geschäftsstelle, ein eigenes Vo-
tum in Textform abzugeben. 5Beeinflusst das Votum nicht
das Ergebnis der Beschlussfassung, gilt der Beschluss als ge-
fasst. 6Würde das Votum die Beschlussfassung ändern, ist
die Beschlussfassung in der nächsten Sitzung nachzuholen.
7Bis dahin gilt der Beschluss als noch nicht gefasst. 8Ist die
Zuschaltung der Kommissionsleitung gestört und kann diese
nicht innerhalb eines Zeitraumes von 30 Minuten wieder-
hergestellt werden, so ist die Sitzung abzubrechen.

(9) An den Sitzungen der Ethikkommission nimmt auch
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle
teil.

(10) 1Über die wesentlichen Inhalte der Sitzungen fertigt
die Geschäftsstelle eine Niederschrift an. 2Die Niederschrif-
ten sollen allen Mitgliedern innerhalb von 2 Wochen nach
der Sitzung übermittelt werden. 3Die Niederschrift ist bis
zur darauffolgenden Sitzung vom vorsitzenden Mitglied, bei
dessen Abwesenheit vom stellvertretend vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen.

§ 8
Beschlussfassung

(1) 1Die Ethikkommission entscheidet durch Beschluss. 2Sie
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mit-
glieder in der Sitzung anwesend ist. 3Bei Präsenzsitzungen
ist die Anwesenheit in Person erforderlich. 4In begründeten
Fällen können in Abstimmung mit der Kommissionsleitung
und der Geschäftsstelle Mitglieder oder sachkundige Perso-
nen auch unter Nutzung der Videokonferenztechnik ent-
sprechend § 7 Abs. 8 zu Präsenzsitzungen zugeschaltet
werden (Hybridsitzung). 5Bei Hybrid- und Onlinesitzungen
ist anwesend, wer von den anderen Teilnehmenden der Sit-
zung in Person oder in Bild und Ton wahrgenommen wird.
6Die Geschäftsstelle hat die Anwesenheit zu protokollieren.
7Beschlüsse können in einer Sitzung oder, wenn kein Mit-
glied widerspricht, in einem Umlaufverfahren getroffen wer-
den. 8Ein Beschluss im Umlaufverfahren kommt nur zu-
stande, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der
Abstimmung teilnimmt. 9Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen gefasst. 10Stimmenthaltungen
gelten als Ablehnung. 11Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. 12Wird durch ein
Mitglied eine geheime Beschlussfassung beantragt, entschei-
det die Kommissionsleitung, ob dem Antrag stattgegeben
oder die Ethikkommission in offener Abstimmung über den
Antrag entscheidet. 13Jedes Mitglied der Ethikkommission
kann seine abweichende Meinung in einem namentlichen
Sondervotum niederlegen, welches der Niederschrift (§ 7
Abs. 10) beizufügen ist. 14Eine Übertragung der Stimmrechte
findet nicht statt.
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(2) 1Beschlüsse über Empfehlungen, Inhalte der Beratung
und Sondervoten nach § 8 Abs. 1 Satz 10 werden auf der In-
ternetseite der Ethikkommission veröffentlicht, soweit die
beratene Person oder Organisation nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist widerspricht oder schutzwürdige Belange
Dritter beeinträchtigt sind. 2Bei der Veröffentlichung der In-
halte der Beratungen sollen personenbezogene Daten anony-
misiert werden. 3Die beratene Person oder Organisation ist
auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Anonymisierung
hinzuweisen. 

(3) 1Die Ethikkommission kann zur Vorbereitung der Be-
schlüsse temporäre oder ständige Arbeitsgruppen bilden.
2Die Anhörung von sachkundigen Personen oder die Einho-
lung von Gutachten durch die Arbeitsgruppen dürfen nur in
Abstimmung mit der Kommissionsleitung vorgenommen wer-
den. 3Auftrag, Zusammensetzung und vorläufige Zeitvorga-
ben der Arbeitsgruppen werden durch die Ethikkommission
beschlossen. 4Mitglieder sollen nicht an mehr als drei lau-
fenden Arbeitsgruppen teilnehmen. 5Die Arbeitsgruppen
sollen mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt sein. 6Die
Arbeitsgruppen bestimmen aus ihrer Mitte eine berichter-
stattende Person, die die Arbeitsergebnisse vor dem Plenum
der Ethikkommission vertritt. 7Die Arbeitsgruppen können
außerhalb von Sitzungen der Ethikkommission Arbeitstref-
fen abhalten. 8Arbeitstreffen, die nicht in einer Videokonfe-
renz stattfinden, sind mit der Kommissionsleitung und der
Geschäftsstelle abzustimmen.

(4) 1Die Ethikkommission kann ad-hoc-Stellungnahmen ab-
geben. 2Diese sind von der Kommissionsleitung, ggf. in Zu-
sammenarbeit mit der jeweiligen Arbeitsgruppe, vorzuberei-
ten und den Mitgliedern bekanntzugeben. 3Die Mitglieder
können innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne Ände-
rungsvorschläge abgeben oder Stellung zu dem Vorschlag
nehmen. 4Die Kommissionsleitung wird die fristgerecht ein-
gegangenen Rückmeldungen nach eigenem Ermessen bear-
beiten und entscheiden, ob die überarbeitete Version in einer
Videokonferenz besprochen oder die Endversion im Um-
laufverfahren zur Abstimmung gegeben werden soll. 5Wird
die Endversion beschlossen, sind die ad-hoc-Stellungnah-
me, genauso wie ggf. abgegebene Sondervoten, zu veröffent-
lichen.

§ 9
 Empfehlungen

(1) Die Ethikkommission kann auf Vorschlag von Angehö-
rigen der Berufe in der Pflege oder deren Organisationen so-
wie auf eigene Initiative Empfehlungen für berufsethisches
Handeln in der Pflege erarbeiten.

(2) Vorschläge von Dritten können bearbeitet werden,
wenn diese eine erhebliche Bedeutung für die Angehörigen
der Berufe in der Pflege oder deren Organisationen haben. 

(3) 1Vorschläge sind bei der Geschäftsstelle in Textform
einzureichen. 2Dazu soll in dem Vorschlag der allgemeine
Sachverhalt, zu dem eine Empfehlung für berufsethisches
Handeln in der Pflege erwartet wird, möglichst konkret for-
muliert und begründet werden. 3Bei unklaren Sachverhalten
oder Vorschlägen kann Rücksprache gehalten werden. 4Ein-
zelfallbezogene Vorschläge gelten als Antrag zu einer Bera-
tung nach § 10.

(4) 1Die Ethikkommission entscheidet, ob, in welcher Rei-
henfolge, mit welchen Änderungen und in welchem Um-
fang sie die Vorschläge bearbeitet. 2Abgelehnte Vorschläge
sind mit den wesentlichen Entscheidungserwägungen zu be-
gründen. 3Die beschlossenen Empfehlungen werden auf der
Internetseite der Ethikkommission veröffentlicht, worüber
von der Geschäftsstelle zu informieren ist.

§ 10
Beratung

(1) 1Die Ethikkommission kann auf Antrag von Angehöri-
gen der Berufe in der Pflege oder deren Organisationen zu
berufsethischen Fragen beraten. 2Bei Anträgen von Dritten
ist eine Beratung nach dem NGesFBG nicht möglich, jedoch
kann die Ethikkommission prüfen, inwieweit es sich der Sa-
che nach um einen Vorschlag gemäß § 9 handelt. 

(2) 1Anträge zur Beratung sind bei der Geschäftsstelle in
Schriftform einzureichen. 2Bei nicht formgerechten Anträ-
gen, wirkt die Geschäftsstelle auf eine formgerechte Einrei-
chung hin oder prüft, inwieweit es sich der Sache nach um
einen Vorschlag gemäß § 9 handelt. 3Die Ethikkommission
behält sich vor, auch formgerecht gestellte anonyme Anträge
zu bearbeiten, bei denen jedoch die Widerspruchsmöglich-

keit zur Veröffentlichung entfällt. 4Mit dem Antrag soll der
Sachverhalt möglichst konkret dargestellt und die zu bear-
beitenden Fragen formuliert werden. 5Die Mitteilung von
personenbezogenen Daten von betroffenen Personen soll
vermieden werden, andernfalls sind die Daten von der Ge-
schäftsstelle zu pseudonymisieren. 

(3) 1Die Geschäftsstelle reicht die Anträge an die bericht-
erstattende Person der jeweils zuständigen Arbeitsgruppe
weiter und informiert die Kommissionsleitung über die je-
weiligen Anträge. 2Die Arbeitsgruppe entscheidet, welche An-
träge wegen besonderer Eile kurzfristig zu bearbeiten sind.
3Eilbedürftige Anträge dürfen vor der nächsten Sitzung der
Ethikkommission nur mit Zustimmung der Kommissionslei-
tung und dann auch nur vorläufig beantwortet werden, was
der antragstellenden Person mitzuteilen ist. 4Nicht eilbe-
dürftige Anträge können bereits vorbereitet und bei der
nächsten Sitzung der Ethikkommission, ggf. mit einem Vor-
schlag zum Inhalt der Beratung, vorgestellt werden. 5Die
Ethikkommission entscheidet über die Inhalte der Beratung
durch Beschluss. 

(4) Geeignete Anträge auf Beratung zu berufsethischen
Fragen können auch Anlass für die Erarbeitung von Empfeh-
lungen für berufsethisches Handeln in der Pflege bieten,
was von der Arbeitsgruppe oder der Kommissionsleitung in-
itiativ gemäß § 9 eingeleitet werden kann.

(5) 1Die Ethikkommission entscheidet, ob, in welcher Rei-
henfolge, mit welchem Inhalt die Beratung erfolgt. 2Anträge,
die nicht das Aufgabengebiet der Ethikkommission betreffen,
unsachlich oder beleidigend sind, sind abzulehnen. 3Abge-
lehnte Anträge sind gegenüber der antragsstellenden Person
mit den wesentlichen Entscheidungserwägungen zu begrün-
den. 4Übersteigen die Anträge die Kapazitäten der Ethikkom-
mission, sind die Anträge im Zweifel nach ihrer Eilbe-
dürftigkeit, ihrer Bedeutung für den Einzelfall, ihrer Bedeu-
tung für die Allgemeinheit, ansonsten nach dem zeitlichen
Eingang bei der Geschäftsstelle zu priorisieren. 5Die genauen
Kriterien sind von der Ethikkommission zu beschließen und
auf der Internetseite zu veröffentlichen.

(6) Kommissionsleitung und Geschäftsstelle können nach
eigenem Ermessen einfache Auskünfte erteilen, soweit diese
nicht den originären Aufgabenbereich der Ethikkommission
betreffen (z. B. Hinweis auf Zuständigkeit der Beschwerde-
stelle Pflege, allgemeine Fragen zur Organisation und Hand-
lungsweise der Ethikkommission, bereits von der Ethikkom-
mission veröffentlichte Empfehlungen oder Beratungen).

§ 11
Geschäftsstelle

(1) Die Ethikkommission wird durch eine an der Akade-
mie für Ethik in der Medizin e. V. eingerichtete Geschäfts-
stelle betreut, die die laufenden Geschäfte der Ethikkom-
mission führt und die Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützt.

(2) 1Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle unterliegen
den fachlichen Weisungen der Ethikkommission und der
Kommissionsleitung. 2In Angelegenheiten des laufenden Ge-
schäftsbetriebs unterliegt die Geschäftsstelle den Weisungen
der Kommissionsleitung.

(3) 1Bei Meinungsverschiedenheiten über Art und Umfang
der Unterstützung, versucht die Kommissionsleitung zu schlich-
ten. 2Ist dies nicht möglich oder gibt es eine Meinungsver-
schiedenheit zwischen der Kommissionsleitung und der
Geschäftsstelle, entscheidet die Ethikkommission nach An-
hörung der beteiligten Parteien durch Beschluss, soweit kei-
ne Einigung erzielt werden kann.

(4) 1Die Kommissionsleitung kann in Abstimmung mit der
Geschäftsstelle Richtlinien aufstellen, aus denen sich Art
und Umfang der Unterstützung der Mitglieder durch die Ge-
schäftsstelle ergeben können. 2Die Ethikkommission kann
bei Bedarf Änderungen der Richtlinien fordern.

§ 12
Tätigkeitsbericht

Die Ethikkommission erstellt bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres einen Tätigkeitsbericht für das Vorjahr und veröffent-
licht diesen im Benehmen mit dem Fachministerium auf der
Internetseite (§ 13).

§ 13
Internetseite

(1) Die Ethikkommission betreibt die Internetseite www.
pflegeethikkommission-nds.de. 
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(2) 1Soweit keine Veröffentlichungspflicht besteht, stimmen
sich die Kommissionsleitung und die Geschäftsstelle über
die Inhalte der Internetseite ab. 2Die Mitglieder der Ethik-
kommission können durch Beschluss Veränderungen ver-
langen. 3Sind berechtigte Interessen eines Mitgliedes durch
Veröffentlichung verletzt, kann das Mitglied die unverzügli-
che Löschung beanspruchen.

§ 14
Inkrafttreten, Änderungen der Geschäftsordnung

(1) Die Geschäftsordnung tritt nach Beschluss der Ethik-
kommission sowie der Genehmigung durch das Fachmini-
sterium am Tag nach der Bekanntmachung im Niedersäch-
sischen Ministerialblatt in Kraft.

(2) 1Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen eines Be-
schlusses der Ethikkommission sowie der Genehmigung
durch das Fachministerium. 2Sie treten am Tag nach der Be-
kanntmachung im Niedersächsischen Ministerialblatt in
Kraft.

E. Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Richtlinie über die Gewährung von Hilfen 
für Veranstalter von Kulturveranstaltungen

(Sonderprogramm für Kulturveranstaltungen)

Erl. d. MWK v. 12. 7. 2023 — 33-57 009 —

— VORIS 22100 —

1. Zweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen Billig-
keitsleistungen gemäß § 53 LHO als freiwillige Zahlung des
Landes.

Ziel des „Sonderprogramms für Kulturveranstaltungen“ ist
es, Härten für Kulturveranstalter auszugleichen und Veran-
stalter für Schäden, die aufgrund volatilen Nachfrageverhal-
tens des Publikums und Minderauslastungen entstehen, zu
entschädigen. Konkret soll die Wirtschaftlichkeit von Kultur-
veranstaltungen, welche mit verminderten Teilnehmerzah-
len stattfinden müssen, erhöht werden.
1.2 Die Gewährung der Billigkeitsleistung aus dem „Son-
derprogramm für Kulturveranstaltungen“ für Veranstalter von
Kulturveranstaltungen erfolgt auf der Grundlage der einschlä-
gigen allgemeinen Voraussetzungen der Verordnung (EU)
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. 6. 2014 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen
Union (ABl. EU Nr. L 187 S. 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt geän-
dert durch Verordnung (EU) 2023/917 der Kommission vom
4. 5. 2023 (ABl. EU Nr. L 119 S. 159) — Allgemeine Grup-
penfreistellungsverordnung — im Folgenden: AGVO. Das
Programm fällt unter den Artikel 53 AGVO. Durch die Inan-
spruchnahme von Hilfen des „Sonderprogramms für Kultur-
veranstaltungen“ und anderer Hilfen, insbesondere auch
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommissi-
on vom 18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107
und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352
S. 1), geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kom-
mission vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3) — im Fol-
genden: De Minimis-Verordnung —, darf der beihilferecht-
lich nach Artikel 53 der AGVO zulässige Höchstbetrag nicht
überschritten werden. Dies trifft nicht für Veranstalter zu,
deren überwiegend öffentliche Förderung nicht dem Beihilfe-
begriff nach der Bekanntmachung der EU-Kommission zum

Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union vom 19. 7. 2016 (ABl. EU Nr. C 262 S. 1) unterliegen.
1.3 Die „Vollzugshinweise für die Gewährung von Hilfen
für Veranstalter von Kulturveranstaltungen“ des MWK sind
als Anlage Bestandteil dieser Richtlinie. Sie enthalten ver-
bindliche, z. T. ergänzende Regelungen zu:
— Definitionen,
— Leistungsempfänger; Antragsberechtigung,
— Höhe, Auszahlung und Verwendung der Mittel aus dem

Sonderprogramm,
— Verfahren bei Registrierung, Antragstellung und Antrags-

bearbeitung,
— Prüfung des Antrags und der Schlussabrechnung durch

die Bewilligungsstelle,
— Verhältnis zu anderen Hilfen,
— sonstigen Regelungen und
— steuerrechtlichen Hinweisen.
1.4 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der
Billigkeitsleistung. Die Bewilligungsstelle entscheidet über den
Antrag aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Bewilligungsstelle und Antragstellung
2.1 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
2.2 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragstellung
und die Auszahlungsanforderung erforderlichen Informatio-
nen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de) bereit. Anträge
sind ausschließlich digital bis spätestens zum 30. 6. 2024 zu
stellen.

3. Ergänzende Regelungen
3.1 Billigkeitsleistungen, Zuschüsse anderer Finanzgeber, Ent-
schädigungsleistungen, Versicherungsleistungen und/oder an-
dere Unterstützungsprogramme der EU, des Bundes, des Lan-
des und der Kommunen im Zusammenhang mit den Kriegs-
folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind
vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Sofern Programme des Landes, des Bundes oder von Kom-
munen mit gleichem oder ähnlichem Zuwendungszweck in
Anspruch genommen werden, ist die über diese Richtlinie
erhaltene Billigkeitsleistung anzugeben. Entsprechend sind
Billigkeitsleistungen aus anderen Programmen bei Antrag-
stellung für dieses Förderprogramm anzugeben.
3.2 Der LRH ist berechtigt, bei den Leistungsempfangen-
den Prüfungen i. S. der §§ 91 und 100 LHO durchzuführen.
Prüfrechte hat im begründeten Einzelfall auch das MWK.
3.3 Die Angaben im Antrag sind — soweit für die Bewilli-
gung, Gewährung, Rückforderung und Weitergewährung
oder das Belassen der Hilfen von Bedeutung — subventions-
erheblich i. S. des § 264 StGB i. V. m. § 2 SubvG vom 29. 7.
1976 (BGBI I S. 2037) und § 1 NSubvG 22. 6. 1977 (Nds. GVBl.
S. 189). Die subventionserheblichen Tatsachen sind vor der
Bewilligung einzeln und konkret zu benennen und eine Er-
klärung über die Kenntnis dieser Tatsachen zu verlangen.
Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben müssen
die Antragstellenden mit Strafverfolgung wegen Subventi-
onsbetrugs rechnen.

4. Schlussbestimmungen
Dieser Erl. tritt am 12. 7. 2023 in Kraft und mit Ablauf des

30. 6. 2024 außer Kraft.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 495
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G. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen
und Digitalisierung

Entschädigung der Prüferinnen und Prüfer
für Luftfahrtpersonal

Erl. d. MW v. 8. 6. 2023 — 45-35.20.2 —

— VORIS 97300 —

— Im Einvernehmen mit dem MF —

Bezug: Erl. v. 10. 10. 2018 (Nds. MBl. S. 1157)
— VORIS 97300 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 7. 2023 wie
folgt geändert:
In Nummer 2 Satz 1 werden die Worte: „und mit Ablauf des
31. 12. 2023 außer Kraft“ gestrichen.

An die
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 502

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen 

und ergänzender CO2-Einsparmaßnahmen
(„Niedersachsen Invest EFRE“)

Erl. d. MW v. 26. 6. 2023 — 35-3232 —

— VORIS 77000 —

Bezug: RdErl. d. MB v. 15. 12. 2021 (Nds. MBl. S. 1909)
— VORIS 64100 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und der
VV zu § 44 LHO aus Mitteln des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) Zuwendungen an Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft für einzelbetriebliche Investi-
tionen und ergänzende CO2-Einsparmaßnahmen. Mit den
Investitionen sollen zukunftsfähige Geschäftsmodelle unter-
stützt, sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze ge-
schaffen und ein nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz
geleistet werden. Damit wird die notwendige Transformation
der Unternehmen zu nachhaltigen und klimafreundlichen
Geschäftsmodellen beschleunigt.
1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt gemäß den Re-
gelungen
— der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 24. 6. 2021 mit gemeinsamen
Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang
und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakul-
turfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das In-
strument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwal-
tung und Visumpolitik (ABl. EU Nr. L 231 S. 159, Nr. L 450
S. 158; 2022 Nr. L 241 S. 16; 2023 Nr. L 65 S. 59), zuletzt
geändert durch Verordnung (EU) 2023/435 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. 2. 2023 (ABl.
EU Nr. L 63, S. 1),

— der Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. 6. 2021 über den Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohä-
sionsfonds (ABl. EU Nr. L 231 S. 60; 2022 Nr. L 13 S. 74),

— der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. 6. 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-

wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 187
S. 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung
(EU) 2023/917 der Kommission vom 4. 5. 2023 (ABl. EU
Nr. L 119 S. 159) — Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung — im Folgenden: AGVO —,

— EU-Strukturfondsförderung 2021—2027; Rahmenregelung
der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen
zur Projektförderung (ANBest-EFRE/ESF+) — Bezugser-
lass —

in den jeweils geltenden Fassungen.

1.3 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die in dieser
Richtlinie enthaltenen Regelungen für das gesamte Landes-
gebiet, also für das Programmgebiet der Regionenkategorie
„Übergangsregion“ (ÜR) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. b der
Verordnung (EU) 2021/1060), bestehend aus den Landkrei-
sen Celle, Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannen-
berg, Lüneburg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), Stade, Uelzen
und Verden, sowie für das aus dem übrigen Landesgebiet
bestehende Programmgebiet der Regionenkategorie „stärker
entwickelte Region“ (SER) (Artikel 108 Abs. 2 Buchst. c der
Verordnung (EU) 2021/1060). Der Einsatz der EFRE-Mittel
ist auf das Landesgebiet außerhalb der Regionalfördergebiete
der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur gemäß des Koordinierungsrahmens der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (BAnz AT 16.01.2023 B1) in seiner jeweils
geltenden Fassung beschränkt.

1.4 Für Zuwendungen im Beherbergungsgewerbe gelten
zusätzlich die Regelungen der Anlage 3.

1.5 Ein Anspruch der Antragsteller auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Zuwendung

2.1 Gegenstände der Zuwendung sind Investitionsvorha-
ben von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft einschließlich des Beherbergungsgewerbes nach
Artikel 17 AGVO, mit denen neue sozialversicherungspflich-
tige Dauerarbeitsplätze geschaffen werden, die Zukunftsfähig-
keit der Geschäftsmodelle erhöht werden kann und die die
niedrigschwelligen Anforderungen an den Innovationsgrad
„Neuerung für das Unternehmen“ („new to the firm“) oder
an den Digitalisierungsgrad einhalten. 

2.2 Ergänzend zu Nummer 2.1 sind CO2-reduzierende Zu-
satzinvestitionen erforderlich, die die Energieeffizienz gemäß
Artikel 38 AGVO erhöhen, einen Beitrag zum besonderen
Umweltschutz gemäß Artikel 36 AGVO leisten oder die Er-
zeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen für den Ei-
genbedarf gemäß Artikel 41 AGVO beinhalten. 

2.3 Eine Zuwendung ist nur zulässig bei einer Kombination
der Fördergegenstände der Nummern 2.1 und 2.2.

2.4 Von der Zuwendung ausgeschlossen sind 

— Vorhaben, für die eine Förderung aus EFRE-Mitteln an-
derer Landesprogramme oder aus anderen Mitteln der EU,
insbesondere des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+),
des Europäischen Fonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) oder des Europäischen Meeres-, Fi-
scherei- und Aquakulturfonds (EMFAF) erfolgt; dies gilt
nicht, soweit die Voraussetzungen des Artikels 63 Abs. 9
der Verordnung (EU) 2021/1060 zur Unterstützung eines
Vorhabens aus einem oder mehreren Europäischen
Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) oder aus ei-
nem oder mehreren Programmen und aus anderen Uni-
onsinstrumenten gegeben sind,

— Vorhaben, die eine landesinterne Betriebsverlagerung ohne
Erweiterungscharakter beinhalten und

— Vorhaben mit einer Vorförderung derselben Betriebsstätte,
solange die Verwendungsnachweisprüfung noch nicht ab-
geschlossen ist. 
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3. Zuwendungsempfänger

3.1 Zuwendungen können bewilligt werden für KMU der
gewerblichen Wirtschaft im Haupterwerb, die 

a) wirtschaftlich und dauerhaft am Markt als Unternehmen
tätig sind und

b) die Realisierung eines Investitionsvorhabens in Nieder-
sachsen planen und

c) eine Haupttätigkeit unter Verwendung der Wirtschafts-
zweig-Klassifizierung des Statistischen Bundesamtes aus-
üben, die einem Eintrag der in Anlage 2 dargestellten för-
derfähigen Bereiche zugeordnet werden kann.

3.2 Maßgeblich für die Einstufung der Unternehmensgröße
ist Anhang I der AGVO.

3.3 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben
Mitgliedsstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit
mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf gemäß
Artikel 1 Abs. 4 Buchst. a AGVO keine Zuwendung nach
dieser Richtlinie gewährt werden. Darüber hinaus darf ei-
nem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung der
Bewilligungsstelle nicht nachgekommen ist, keine Zuwen-
dung gewährt werden.

3.4 Unternehmen in Schwierigkeiten sind gemäß Artikel 1
Abs. 4 Buchst. c i. V. m. Artikel 2 Abs. 18 AGVO von einer
Zuwendung ausgeschlossen. Von der Zuwendung ausge-
schlossen sind ebenso Unternehmen oder Sektoren in den
sonstigen Fällen des Artikels 1 Abs. 2 bis 5 AGVO.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Mit der Antragstellung muss eine Erklärung erbracht
werden, dass mit dem Investitionsvorhaben nach Nummer
2.1 das Geschäftsmodell zukunftsfähiger wird durch Erhö-
hung des Innovationsgrades oder des Digitalisierungsgrades.
Für beides gilt die Definition „Neuerung für das Unterneh-
men“ als hinreichend. 

4.2 Für Vorhaben nach Nummer 2.2 ist unter Einbezie-
hung einer/eines sachverständigen Dritten, z. B. Energiebe-
raterin, Energieberater, Bauingenieurin, Bauingenieur oder
Architektin, Architekt nachzuweisen, wie und in welchem
Umfang betriebliche CO2-Einsparungen durch die über den
Unionrahmen hinausgehenden Energieeffizienzgrad oder das
über den Unionsrahmen hinausgehende Umweltschutzni-
veau oder den Einsatz erneuerbarer Energieerzeugungsanla-
gen realisiert werden.

4.3 Gefördert werden nur Unternehmen, die in der zu för-
dernden Betriebsstätte die Anzahl der Arbeitsplätze um
mindestens 5 % erhöhen (bei neuer Betriebsstätte gilt das
Kriterium automatisch als erfüllt, sofern kein Abbau bei an-
deren bestehenden Betriebsstätten erfolgt) und diese Arbeits-
plätze ausschließlich mit Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmern besetzen, mit denen sie ein sozialversicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen.

4.4 Bei der Antragstellung sind zur Beurteilung der Förder-
würdigkeit Ausführungen zu folgenden Qualitätskriterien
erforderlich:

— Unternehmensgröße,

— geschaffene neue sozialversicherungspflichtige Dauerar-
beitsplätze,

— Aufbau weitergehender Digitalisierungsprozesse i. S.  des
Querschnittsziels „digitale Wirtschaft“ der regionalen In-
novationsstrategie RIS3 (Mindestens zwei Maßnahmen)
(z. B. Nutzung Internet der Dinge, Nutzung künstlicher
Intelligenz, Aufbau Online-Vertriebskanäle, Nutzung Di-
gitaler Zwillinge, digitale Anwendungen zur Verbesse-
rung bestehender Prozesse und Angebote),

— Qualitätsverbessernde Investitionen in der Beherbergung
gemäß Anlage 3 Nr. 4,

— Einstellung von Forschungs- und Entwicklungspersonal
(gilt nicht für Beherbergung),

— thematische Spezialisierung nach der regionalen Innova-
tionsstrategie RIS3. Es sollen bestehende Stärken der
Region genutzt und damit regionale Alleinstellungsmerk-
male und Wettbewerbsvorteile herausgearbeitet werden,
z. B. in den Bereichen Mobilität, Lebenswissenschaften,
Energietechnologien und -systeme, Ernährungswirtschaft,
Neue Materialien, Produktionstechnik (gilt nicht für Be-
herbergung),

— Umweltschutz und Energieeffizienz (Für über die Unions-
normen hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung
des Umweltschutzes oder der Energieeffizienz werden
bemessen anhand des Quotienten aus Zusatzinvestiti-
onsausgaben in Bezug auf die Ausgaben der Basisinvesti-
tion zusätzliche Punkte vergeben.),

— Vorförderung der Betriebsstätte in den letzten zehn Jah-
ren,

— Gleichstellung von Männern und Frauen (z. B. Teilzeit-
modelle, Zertifikat Vereinbarkeit Familie und Beruf, mo-
biles Arbeiten, Betriebskindergarten, Frauen in Führungs-
positionen),

— Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit (Barriere-
freie Zugänge, Implementierung von Diversity-Konzep-
ten im Leitbild, Sprachliche Barrierefreiheit, Inklusion
von gehandicapten Menschen, Integration von Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte),

— Gute Arbeit (Tarifbindung, Mitbestimmungsmöglichkei-
ten über Betriebsräte, Personalentwicklungsmaßnahmen,
Gesundheitsfürsorge),

— Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung (z. B. Einführung
von Umweltmanagementsystemen, Erlangung von Sie-
geln/Zertifikaten im Zusammenhang mit der Maßnahme,
das Unternehmen hat ein individuelles Energiekonzept/-
controlling, Reduktion des Frischwasserverbrauchs, Ein-
richtung von Anlagen zur Abwasseraufbereitung, Vermei-
dung von Abfällen, Schutz des guten Zustands von Ge-
wässern, Verbesserung der Wassereffizienz, Reduzierung
des Einsatzes von Primärrohstoffen, Schutz vor Umwelt-
verschmutzung),

— Wirkung des Vorhabens auf Wertschöpfungsketten in der
Region (z. B. über regionale Zuliefer- und Absatzverflech-
tungen),

— Steigerung der Standortattraktivität,
— Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte

(nicht bei Beherbergung).
Die Gewichtung der Qualitätskriterien (Scoring-Modell) ist
aus der Anlage 1 ersichtlich.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form der Anteilfinanzierung zur Projektförderung ge-
währt. 
5.2 Die Förderung der Vorhaben nach Nummer 2.1 beträgt
bis zu 20 % für kleine Unternehmen und bis zu 10 % für
mittlere Unternehmen der zuwendungsfähigen Ausgaben. 

Die Höchstfördersumme beträgt unter Beachtung von Ar-
tikel 4 AGVO 7 500 000 EUR. Die maximalen Förderintensi-
täten entsprechen den Vorgaben von Artikel 17 AGVO.
Fördervorhaben mit einer Fördersumme unter 20 000 EUR
sind nicht zuwendungsfähig (Bagatellgrenze). Die beihilfefä-
higen Kosten ergeben sich aus Artikel 17 Abs. 3 und 4 AGVO.
5.2.1 Zuwendungsfähig sind die Investitionsausgaben für
materielle und immaterielle Vermögenswerte. Dazu zählen:
a) die Anschaffungs- und Herstellungskosten der zum Inves-

titionsvorhaben zählenden Wirtschaftsgüter des Sachan-
lagevermögens (u. a. Gebäude, Anlagen, Maschinen),

b) die Anschaffungs- und Herstellungskosten mobiler Wirt-
schaftsgüter, die innerhalb des Fördergebiets eingesetzt
werden,

c) die Anschaffungskosten von immateriellen Wirtschafts-
gütern in voller Höhe der Kosten des zuwendungsfähigen
Gesamtinvestitionsvorhabens. Immaterielle Wirtschaftsgü-
ter sind Patente, Betriebslizenzen oder patentierte techni-
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sche Kenntnisse sowie nicht patentierte technische Kennt-
nisse. Immaterielle Wirtschaftsgüter sind nur zuwendungs-
fähig, wenn
aa) diese aktiviert werden und abschreibungsfähig sind,
bb) die Investorin, der Investor diese von einer/einem

Dritten (nicht von verbundenen oder sonst wirtschaft-
lich, rechtlich oder personell verflochtenen Unter-
nehmen) zu Marktbedingungen erworben hat und

cc) diese Wirtschaftsgüter ausschließlich innerhalb der
Betriebsstätte, die die Zuwendung erhält, genutzt
werden,

d) gemietete oder geleaste Wirtschaftsgüter; das Risiko der
Instandhaltung der geförderten Wirtschaftsgüter muss bei
der Mietkäuferin, dem Mietkäufer oder der Leasingneh-
merin, dem Leasingnehmer liegen;
aa) der Mietkauf- oder Leasingvertrag über andere Wirt-

schaftsgüter als Grundstücke oder Gebäude muss
die Form eines Finanzierungsleasings haben und
vorsehen, dass die geförderten Wirtschaftsgüter zum
Laufzeitende erworben werden. In diesem Fall müs-
sen die gemieteten oder geleasten Wirtschaftsgüter
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bei dem An-
tragsteller aktiviert werden;

bb) Miet- oder Leasingverträge über Grundstücke und
Gebäude müssen eine Mindestvertragslaufzeit von
drei Jahren nach dem voraussichtlichen Abschluss
des Investitionsvorhabens haben. Die Gewährung ei-
nes Zuschusses ist davon abhängig, dass die Vermie-
terin, der Vermieter oder die Leasinggeberin, der Lea-
singgeber und der Antragsteller die gesamtschuldne-
rische Haftung für eine eventuelle Rückzahlung des
Zuschussbetrages übernehmen. Die gesamtschuldneri-
sche Haftung der Vermieterin, des Vermieters oder
der Leasinggeberin, des Leasinggebers kann entspre-
chend der Weitergabe des Fördervorteils an den Zu-
wendungsempfänger reduziert werden;

e) im Fall der Übernahme einer Betriebsstätte die zuwen-
dungsfähigen Anschaffungskosten der Wirtschaftsgüter
des Sachanlagevermögens bis zur Höhe des Marktpreises
(vgl. Artikel 17 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b, Sätze 2 und 3
AGVO). Eine frühere Förderung der Wirtschaftsgüter ist
angemessen zu berücksichtigen. Anschaffungskosten für
Wirtschaftsgüter, deren Erwerb zuvor bereits gefördert
wurde, sind nicht zuwendungsfähig.

5.2.2 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben sind:
a) Investitionen, die der Ersatzbeschaffung dienen,
b) die Anschaffungs- und Herstellungskosten für PKW, Kom-

bifahrzeuge, LKW, Omnibusse, Luftfahrzeuge, Schiffe und
Schienenfahrzeuge sowie sonstige Fahrzeuge, die im Stra-
ßenverkehr zugelassen sind und primär dem Transport
dienen,

c) die Anschaffungskosten gebrauchter Wirtschaftsgüter, es
sei denn, es handelt sich um Investitionen zum Erwerb
der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, die geschlossen
wurde oder ohne diesen Erwerb geschlossen worden
wäre oder das erwerbende Unternehmen ist ein kleines
oder mittleres Unternehmen in der Gründungsphase. Zu-
wendungsfähig sind nur gebrauchte Wirtschaftsgüter,
die nicht von verbundenen oder sonst wirtschaftlich,
rechtlich oder personell verflochtenen Unternehmen an-
geschafft werden und deren Erwerb nicht bereits früher
gefördert wurde. Bei der Festsetzung der zuwendungsfä-
higen Kosten ist eine frühere Förderung der Wirtschafts-
güter angemessen zu berücksichtigen;

d) aktivierungsfähige Finanzierungskosten (Bauzeitzinsen).
5.3 Für Vorhaben nach Nummer 2.2 wird einmalig ein Zu-
schuss in Höhe von bis zu

gewährt.
Die Höchstfördersumme beträgt unter Beachtung von Ar-

tikel 4 AGVO grundsätzlich 4 000 000 EUR, die maximalen
Förderintensitäten entsprechen den Vorgaben der Artikel 36,
38 und 41 AGVO. 

Zuwendungsfähig sind die Investitionsmehrausgaben, die
erforderlich sind, um über das in den Unionsnormen vorge-
schriebene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei
Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern,
oder alternativ die Investitionsmehrausgaben, die für die
Verbesserung der Energieeffizienz oder die für die Förde-
rung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
erforderlich sind. 

Die Ausgaben werden gemäß Artikel 36 Abs. 5, Artikel 38
Abs. 3 Buchst. a und c und Artikel 41 Abs. 6 Buchst. a und c
AGVO wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionsausgaben die Ausgaben

einer Investition in den Umweltschutz, in die Energie-
effizienz oder in die Erzeugung von Energie aus erneuer-
baren Quellen als getrennte Investition ermittelt werden
können, dann sind diese Ausgaben zuwendungsfähig;

b) in allen anderen Fällen werden die Ausgaben einer Inve-
stition in den Umweltschutz, in die Energieeffizienz oder
in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen weniger
umweltfreundlichen/energieeffizienten Investition, die
ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden kön-
nen, ermittelt. Die Differenz zwischen den Ausgaben die-
ser beiden Investitionen ist zuwendungsfähig.

5.4 Nach dieser Richtlinie gewährte Zuwendung können
mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, sofern
diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefä-
hige Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen Beihil-
fen für dieselben, sich teilweise oder vollständig über-
schneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn
durch diese Kumulierung die höchste nach der AGVO für
diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise
der höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Bei-
hilfebetrag nicht überschritten wird.
5.5 Nicht zuwendungsfähig sind: 
— Ausgaben für Finanzierungen,
— Personalausgaben,
— Ausgaben für Grunderwerb,
— Umsatzsteuer, die nach dem Umsatzsteuergesetz abzieh-

bar ist,
— Eigenleistungen,
— in einem Sammelposten zusammengefasste geringwer-

tige Wirtschaftsgüter,
— Aufträge, deren Betrag unterhalb von 1 000 EUR liegt.
5.6 Der Bewilligungszeitraum beträgt grundsätzlich 36 Mo-
nate. Die Bewilligungsstelle kann im Einvernehmen mit dem
programmverantwortlichen Ressort im Einzelfall Ausnah-
men zulassen.
5.7 Die VV Nr. 8.7 Sätze 1 und 3 zu § 44 LHO finden keine
Anwendung. 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1 Die ANBest-EFRE/ESF+ sind unverändert zum Bestand-
teil des Bescheides zu machen. Sie ersetzen die ANBest-P und
ANBest-Gk. Abweichungen von den Regelungen aus der

Unternehmensgröße klein mittel

Regionskategorie ÜR SER ÜR SER

Energieeffizienzkosten 
(Artikel 38 AGVO)

50 % 40 % 40 % 40 %

Umweltschutzbezogene 
Kosten (Artikel 36 AGVO)

60 % 40 % 50 % 40 %

Erneuerbare Energien 
oder (Anlagen zur) 
Erzeugung von Energien 
aus erneuerbaren Quellen 
(Artikel 41 AGVO)

50 % 40 % 40 % 40 %

Unternehmensgröße klein mittel

Regionskategorie ÜR SER ÜR SER
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ANBest-EFRE/ESF+ sind in den Zuwendungsbescheid auf-
zunehmen. 

6.2 Neben den Prüfrechten aus Nummer 9 der ANBest-
EFRE/ESF+ und den Mitwirkungspflichten aus Nummer 10
der ANBest-EFRE/ESF, ist der Zuwendungsempfänger insbe-
sondere zu verpflichten, bei der Erfassung der Indikatoren
in der geforderten Differenzierung und bei der Bewertung
der Förderung nach dieser Richtlinie mitzuwirken. Die hier-
für erforderliche Software wird internetgestützt zur Verfü-
gung gestellt und ist zu verwenden.

6.3 Der Zuwendungsempfänger ist darauf hinzuweisen, bei
der Förderung auf die Einhaltung der bereichsübergreifen-
den Grundsätze aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/1060
„die EU-Grundrechtecharta“, die „Nachhaltige Entwicklung“,
„Gleichstellung der Geschlechter“, „Chancengleichheit und
Nichtdiskriminierung“, das Pariser Klimaabkommen, den
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ „(Do no significant harm principle [DNSH])“ sowie „Gute
Arbeit“ als eigenes Querschnittsziel des Landes Niedersach-
sen in Anlehnung an die Bundesrats-Drucksache Nr. 343/13
zu achten. Sofern die Bewilligungsstelle Hinweise erhält,
dass der Zuwendungsempfänger dem nicht nachkommt,
geht die Bewilligungsstelle diesen Hinweisen nach.

6.4 Bei der Erteilung der Förderfähigkeitsbescheinigung
werden gegenüber dem Zuwendungsempfänger die ANBest-
EFRE/ESF+ für verbindlich erklärt. Diese umfasst die Ge-
nehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn.

6.5 Die Bewilligungsstelle beurteilt die Förderwürdigkeit
einer Maßnahme nach den Qualitätskriterien der Num-
mer 4.4. In diesem Rahmen erfolgt die Beurteilung der regio-
nalfachlichen Bewertungskomponente durch das zuständige
ArL.

6.6 Soweit die Zuwendung eine staatliche Beihilfe dar-
stellt, stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche
Voraussetzungen der AGVO vorliegen, insbesondere die Be-
stimmungen der Kapitel I (z. B. Anmeldeschwellen, Trans-
parenz, Anreizeffekt, Kumulierung, Veröffentlichung) und
Kapitel II (Berichterstattung, Monitoring) sowie die jeweili-
gen besonderen Voraussetzungen der Artikel 17, 36, 38 und
41 AGVO.

6.7 Der Zweckbindungszeitraum beträgt für die Investiti-
onsvorhaben nach Nummer 2.1 und Nummer 2.2 fünf Jahre.
Der Zuwendungsempfänger hat in diesem Zeitraum die Nut-
zung und Nutzungsfähigkeit der produktiven Investitionen
entsprechend des Zuwendungszwecks zu gewährleisten.
Darüber hinaus müssen die neu geschaffenen sozialversi-
cherungspflichtigen Dauerarbeitsplätze für eine Überwa-
chungszeit von mindestens fünf Jahren nach Abschluss des
Investitionsvorhabens tatsächlich besetzt oder zumindest
auf dem Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten werden. Bei
mittleren Unternehmen wird eine tarifgleiche Entlohnung
der neuen Arbeitskräfte vorausgesetzt. In der geförderten Be-
triebsstätte dürfen über den Zweckbindungszeitraum durch-
schnittlich höchstens 15 % Leiharbeitnehmerinnen oder
Leiharbeitnehmer sowie auch durchschnittlich höchstens
15 % Werkvertragsarbeiterinnen oder Werkvertragsarbeiter
beschäftigt sein. Die Zweckbindungsfrist beginnt am Tag
nach der Abschlusszahlung. Bei Nichteinhaltung der Zweck-
bindungsfrist kann die Förderung gemäß Artikel 65 der Ver-
ordnung (EU) 2021/1060 und VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO
vollständig oder anteilig zurückgefordert werden. Die Rück-
forderungsmodalitäten ergeben sich aus Artikel 65 der Ver-
ordnung (EU) 2021/1060 und VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO
sowie § 49 Abs. 3 VwVfG. 

7. Anweisungen zum Verfahren

7.1 Vor der Bewilligung ist der Zuwendungsempfänger
darüber zu informieren, dass eine Aufnahme in die Liste der
Vorhaben nach Artikel 49 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2021/
1060 mit den dort in den Buchstaben a bis n genannten In-
formationen erfolgt. Zudem ist der Zuwendungsempfänger

auf die Pflichten gemäß Artikel 50 der Verordnung (EU)
2021/1060 hinzuweisen.
7.2 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO sowie die ANBest-
EFRE/ESF+, soweit nicht in dieser Richtlinie oder im Zu-
wendungsbescheid Abweichungen zugelassen sind.
7.3 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
7.4 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragsstellung,
den Mittelabruf und den Verwendungsnachweis erforderli-
chen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de)
und in dem Kundenportal bereit. Im Antragsformular ist
über die Subventionserheblichkeit der von dem Antragstel-
ler gemachten Angaben i. S. von § 264 StGB zu belehren. 

Die Bewilligungsstelle hält für die Erstellung des zahlen-
mäßigen Nachweises nach Nummer 6.2 ANBest-EFRE/ESF+
Vordrucke vor. 
7.5 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das
Ersetzen der Schriftform durch die elektronische Form sind
nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation gel-
tenden Vorschriften des NVwVfG in seiner jeweils gelten-
den Fassung zulässig.
7.6 Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher
ausgezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben
von dem Zuwendungsempfänger getätigt, zahlenmäßig nach-
gewiesen und von der Bewilligungsstelle geprüft wurden
(Ausgabenerstattungsprinzip). Die Bewilligungsstelle hält die
Zuwendungsempfänger in der Regel dazu an, Mittel mindes-
tens einmal in jedem Kalenderhalbjahr abzurufen (Mittelab-
ruf).

Der Zuwendungsempfänger ist zu verpflichten, seinen Pflich-
ten aus Nummer 6.4 ANBest-EFRE/ESF+ nachzukommen.
Die Bewilligungsstelle hat vor jeder Auszahlung alle von
dem Zuwendungsempfänger erklärten tatsächlich getätigten
Ausgaben und Vergaben vollständig zu prüfen. Bereits im
Rahmen eines vorherigen Mittelabrufs geprüfte und aner-
kannte Ausgaben müssen nicht erneut belegt und geprüft
werden.

8. Schlussbestimmungen
8.1 Dieser Erl. tritt am 21. 6. 2023 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2029 außer Kraft.
8.2 Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der
konsolidierten Fassung vom 7. 6. 2016 (ABl. EU Nr. C 202
S. 47; Nr. C 400 S. 1; 2017 Nr. C 59 S. 1) dürfen wegen der
Geltungsdauer der in Nummer 1.2 genannten beihilferecht-
lichen Rechtsgrundlagen nur bis zum 31. 12. 2023 bewilligt
werden, soweit nicht eine Anpassung dieses Erl. an die ab
dem 1. 1. 2024 geltenden beihilferechtlichen Rechtsgrundla-
gen erfolgt ist.
8.2.1 Für Beihilfen nach der AGVO gilt eine Anpassungs-
periode von sechs Monaten nach dem Auslaufen der AGVO,
mithin bis zum 30. 6. 2024. 
8.3 Der Richtliniengeber stellt sicher, dass diese Richtlinie
zu jedem Zeitpunkt eine gültige und einschlägige beihilfe-
rechtliche Rechtsgrundlage aufweist. Bei Bedarf passt er die-
se Richtlinie rechtzeitig an das jeweils aktuelle Beihilferecht
an.
8.4 Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass staatliche Bei-
hilfen ohne gültige und einschlägige beihilferechtliche Rechts-
grundlage nach dieser Richtlinie nicht gewährt werden.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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Anlage 1

Scoring-Modell der Richtlinie „Niedersachsen Invest EFRE“

Qualitätskriterien der Richtlinie „Niedersachsen Invest EFRE“ Bewertung Maximal-
punktzahl

Richtlinienspezifische Kriterien (Mindestpunktzahl 40) 70 (75 für 
Beherbergung)

Unternehmensgröße gemäß EU-Definition

Kleinstunternehmen (15 Punkte)               

15Kleine Unternehmen (10 Punkte)    

Mittlere Unternehmen (5 Punkte)

Erhöhung sozialversicherungspflichtiger Dauerarbeitsplätze (Dapl.)

über 40 Dapl. (25 Punkte)  

25

30 — 40 Dapl. (20 Punkte) 

20 — 29 Dapl. (15 Punkte)   

10 — 19 Dapl. (10 Punkte)  

1 — 9 Dapl. (5 Punkte)  

Aufbau weitergehender Digitalisierungsprozesse im Sinne des Querschnittsziels 
„digitale Wirtschaft“ der regionalen Innovationsstrategie RIS3
(Mindestens zwei Maßnahmen)
(z. B. Nutzung Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Online-Vertriebskanäle, 
Digitaler Zwilling, digitale Anwendungen zur Verbesserung von Prozessen und Angeboten)

10

Qualitätsverbessernde Investitionen in der Beherbergung gemäß Anlage 3 Nr. 4 15

oder

Einstellung von Forschungs- und Entwicklungspersonal im gewerblichen Bereich
(gilt nicht für Beherbergung) 

5

Thematische Spezialisierung nach der regionalen Innovationsstrategie RIS3
(Es sollen bestehende Stärken der Region genutzt und damit regionale Alleinstellungs-
merkmale und Wettbewerbsvorteile herausgearbeitet werden
z. B. in den Bereichen Mobilität, Lebenswissenschaften, Energietechnologien und 
-systeme, Ernährungswirtschaft, Neue Materialien, Produktionstechnik.)
(Gilt nicht für Beherbergung)

5

Umweltschutz und Energieeffizienz
(Für über die Unionsnormen hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung 
des Umweltschutzes oder der Energieeffizienz werden bemessen anhand des 
Quotienten aus Zusatzinvestitionsausgaben in Bezug auf die Ausgaben
der Basisinvestition zusätzliche Punkte vergeben.)

bei Quotient > 0,8 (10 Punkte)

10
bei Quotient > 0,5 (7,5 Punkte)

bei Quotient > 0,2 (5 Punkte)

bei Quotient > 0 (2,5 Punkte)

Berücksichtigung von Vorförderung (Punktabzug) — 5

Querschnittsziele (Mindestpunktzahl 20)
Der Beitrag sollte auf Projektträgerebene erbracht werden

30

Gleichstellung von Männern und Frauen
(z. B. Teilzeitmodelle, Zertifikat Vereinbarkeit Familie und Beruf, mobiles Arbeiten,
Betriebskindergarten, Frauen in Führungspositionen)

5

Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit
(Barrierefreie Zugänge, Implementierung von Diversity-Konzepten im Leitbild, 
Sprachliche Barrierefreiheit, Inklusion von gehandicapten Menschen, Integration 
von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte)

5

Gute Arbeit
(Tarifbindung, Mitbestimmungsmöglichkeiten über Betriebsräte, Personal-
entwicklungsmaßnahmen, Gesundheitsfürsorge)

5

Beiträge zur ökologischen Nachhaltigkeit*)
(z. B. Einführung von Umweltmanagementsystemen, Erlangung von Siegeln/Zertifikaten 
im Zusammenhang mit der Maßnahme, das Unternehmen hat ein individuelles Energie-
konzept/-controlling, Reduktion des Frischwasserverbrauchs, Einrichtung von Anlagen 
zur Abwasseraufbereitung, Vermeidung von Abfällen, Schutz des guten Zustands
von Gewässern, Verbesserung der Wassereffizienz, Reduzierung des Einsatzes von
Primärrohstoffen, Schutz vor Umweltverschmutzung, Grünbedachung, Grünfassaden)

15

Regionalfachliche Bewertungskomponente 15 (10 für 
Beherbergung)
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*) Je erfülltem Kriterium können grundsätzlich fünf Punkte vergeben werden. Abweichungen sind im Rahmen der Antragsprüfung begründet zu
dokumentieren.

Anlage 2

Positivliste

1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008.

Wirkung des Vorhabens auf Wertschöpfungsketten in der Region
(z. B. über regionale Zuliefer- und Absatzverflechtungen)

5

Steigerung der Standortattraktivität 5

Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte
(nicht bei Beherbergung)

5

Gesamtbewertung (Mindestpunktzahl 60) 115

Lfd. Nr. WZ 20081) Code WZ 2008 Bezeichnung

1 10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln (außer 10.1 und 10.71)

2 11 Getränkeherstellung

3 13 Herstellung von Textilien

4 14 Herstellung von Bekleidung

5 15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen

6 16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 

7 17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus

8 18 Herstellung von Druckerzeugnissen

9 20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 

10 21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen

11 22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 

12 23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden

13 24 Metallerzeugung und Bearbeitung, soweit nicht nach Artikel 13 Buchst. a i. V. m. 
Artikel 2 Nr. 43 AGVO ausgeschlossen 

14 25 Herstellung von Metallerzeugnissen (außer 25.4)

15 26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen
Erzeugnissen 

16 27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 

17 28 Maschinenbau

18 29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen

19 30 Sonstiger Fahrzeugbau (außer 30.4), soweit nicht als Schiffbau nach Artikel 13 
Buchst. a AGVO ausgeschlossen

20 31 Herstellung von Möbeln 

21 32 Herstellung von sonstigen Waren

22 33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen

23 38.3 Rückgewinnung

24 39 Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung

25 46 Großhandel (ohne und Handel mit Kraftfahrzeugen) (außer 46.1)

26 52.29.9 Erbringung von Dienstleistungen für den Verkehr anderweitig nicht genannt
(a. n. g.)

27 55 Beherbergung 

28 58.2 Verlegen von Software

29 59 Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; 
Tonstudios und Verlegen von Musik (außer 59.14)

30 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie

31 63 Informationsdienstleistungen

32 70.1 Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

33 71 Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische
Untersuchung (außer 71.11)

34 72 Forschung und Entwicklung (FuE), wenn überwiegend FuE-Leistungen 
für die Wirtschaft erbracht werden

35 73 Werbung und Marktforschung

36 93.2 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Unterhaltung und Erholung, 
soweit sie überwiegend dem Tourismus zugutekommen

Qualitätskriterien der Richtlinie „Niedersachsen Invest EFRE“ Bewertung Maximal-
punktzahl
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Anlage 3

Einzelbetriebliche Investitionsförderung
im Beherbergungsgewerbe

1. Ergänzend zu Nummer 4 der Richtlinie gilt:
Investitionen zur Modernisierung von Beherbergungsbe-

trieben mit dem Ziel der Qualitäts- und Angebotsverbesse-
rung können als Diversifizierungsmaßnahme i. S. von Num-
mer 3 a Artikel 17 der AGVO eingestuft werden, wenn 
— mit ihnen gleichzeitig eine Kapazitätserweiterung ver-

bunden ist oder
— mit ihnen die ganzjährige Auslastung verbessert werden

kann oder
— durch sie der Charakter der Beherbergungsstätte verän-

dert wird (z. B. Umwandlung in ein Konferenz-, Familien-
oder Radhotel) und damit neue Zielgruppen angespro-
chen werden oder

— durch die Maßnahme die Anforderungen für die nächst-
höhere Kategorie der Deutschen Hotelklassifizierung/Deut-
schen Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe und Pen-
sionen/BVCD-DTV-Campingplatz-Klassifizierung erreicht
wird.

2. Ergänzend zu Nummer 3.1 der Richtlinie gilt:
Antragsberechtigt sind Beherbergungsbetriebe (Wirtschafts-

zweignummer 55.1 nach der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige [WZ 2008]), die nach Einrichtung und Zweckbe-
stimmung dazu dienen, mindestens zehn Gäste gleichzeitig
vorübergehend zu beherbergen. Campingplatzbetreiber (Wirt-
schaftszweignummer 55.3 nach der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige [WZ 2008]), die einen Campingplatz i. S. des
§ 1 Abs. 1 der CPl-Woch-VO betreiben, sind antragsberech-
tigt, soweit mindestens zehn Standplätze vorhanden sind und
der Nachweis erbracht wird, dass die Standplätze zu mehr
als 50 % einem ständig wechselnden Personenkreis zur Ver-
fügung stehen. Ferienzentren, Appartementhäuser, Boar-
dinghouses o. Ä. sind bei Erfüllung der Voraussetzungen
des nachfolgenden Absatzes antragsberechtigt.

Ferienzentren, Appartementhäuser, Boardinghouses o. Ä.,
sind zuwendungsfähig, sofern umfängliche zusätzliche tou-
ristische Dienstleistungen angeboten werden, die direkt mit der
Beherbergung zusammenhängen (für eine Förderung mindes-
tens erforderlich: regelmäßige Zimmerreinigung und Wäsche-
wechsel, Verpflegungsangebot [nicht durch Fremdanbieter]
in fußläufiger Entfernung). 
3. Ergänzend zu Numer 5.5 der Richtlinie gilt: 

Nicht zuwendungsfähig sind:
— Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, die im Rah-

men einer angemessenen laufenden Instandhaltung un-
terblieben sind;

— Personalwohnungen, private Wohnräume, Ferienwoh-
nungen sowie Wohnmobil- und Caravanstellplätze au-
ßerhalb von Campingplätzen;

— Gaststätten, Bars, Diskotheken, Fitnesscenter, Bowling- und
Kegelbahnen, Golf- und Tennisanlagen u. Ä., soweit sie
nicht Teil eines förderfähigen Beherbergungsbetriebes
sind;

— Betriebe des Kurwesens (z. B. Kurheime, Sanatorien, Kur-
kliniken);

— Rationalisierungsmaßnahmen, die zu einem Arbeitsplatz-
abbau führen.

4. Die im Scoring (Anlage 1) zu bewertenden spezifischen
Qualitätskriterien für die Investitionsförderung im Beher-
bergungsgewerbe sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Für jedes erfüllte Qualitätskriterium können 3,75 Punkte ver-
geben werden, im Höchstfall können 15 Punkte in die Ge-
samtbewertung übertragen werden.

1) Qualitätskriterien für die Kennzeichnung „Reisen für Alle“ unter:
www.reisen-fuer-alle.de.

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung einzelbetrieblicher Investitionen 

und ergänzender CO2-Einsparmaßnahmen
(„Niedersachsen Invest GRW“)

Erl. d. MW v. 26. 6. 2023 — 35-3232 —

— VORIS 77000 —

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage
1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinie und
der VV zu § 44 LHO aus Mitteln der Bund-Länder Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur (GRW) Zuwendungen an Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft für einzelbetriebliche Investitionen und
ergänzende CO2-Einsparmaßnahmen. Mit den Investitionen
sollen zukunftsfähige Geschäftsmodelle unterstützt, sozial-
versicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze geschaffen und ein
nachhaltiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden.
Damit wird die notwendige Transformation der Unterneh-
men zu nachhaltigen und klimafreundlichen Geschäftsmo-
dellen beschleunigt.

Kriterien Punktzahl 

Qualitätsverbessernde Investitionen 
und Maßnahmen z. B. durch 

— Schaffung von einzigartigen (einmaligen) 
oder neuartigen (den neuesten Erkenntnis-
sen entsprechenden) Angeboten oder 
Dienstleistungen in der Region, die zu 
einer Verbesserung der touristischen 
Dienstleistung/des touristischen Angebotes 
führen

— Schaffung neuer touristischer Angebote 
zur Erschließung neuer Zielgruppen für 
die Region

— Verbesserung der funktionalen und ästhe-
tischen Qualität (nachweisbar z. B. durch 
DEHOGA-Klassifizierung oder BVCD-DTV-
Klassifizierung für Campingplätze)

— Berücksichtigung der Qualitätskomponen-
te „Service“ (nachweisbar z. B. durch 
Zertifikat nach der Schulungs- und 
Qualitätsinitiative „Service Qualität 
Deutschland“ mindestens der Stufe I)

— Maßnahmen zur Steigerung der Mit-
arbeiterkompetenz

— Nachweis der Teilnahme an besonderen 
touristischen Zertifizierungsmaßnahmen 
(z. B. VIABONO, Ecocamping, 
WELLNESS-HOTELS-DEUTSCHLAND®, 
KinderFerienLand Niedersachsen, Kinder-
hotels Europa, Certified Business Hotels, 
Certified Serviced Apartment u. a.)

— die Teilnahme am bundesweiten Kenn-
zeichnungssystem „Reisen für Alle“1) und 
den Nachweis der Zertifizierung „Barriere-
freiheit geprüft — teilweise barrierefrei“

— die Teilnahme am bundesweiten 
Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ 
und den Nachweis der Zertifizierung 
„Barrierefreiheit geprüft — barrierefrei“ 

— Implementierung neuer regionaler oder 
überregionaler Kooperations- und Vernet-
zungsmodelle mit anderen Unternehmen 
und Institutionen

— Schaffung ganzheitlicher Angebote 
entlang der touristischen Servicekette 
(An- und Abreise, Kultur, Freizeit, Sport 
etc.) für Zielgruppen mit besonderen 
Anforderungen

— Implementierung individueller Konzepte 
(z. B. Präventionsangebote aus den Berei-
chen Bewegung, Ernährung, Entspannung, 
Lebensführung)

— Implementierung einer Innovationskultur 
im Unternehmen (z. B. Ideenmanagement, 
Kundenbefragung)

Kriterien Punktzahl 
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1.2 Die Gewährung der Zuwendung erfolgt gemäß den Re-
gelungen
— des Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-

besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (BAnz AT
16.01.2023 B1) — im Folgenden GRW-Koordinierungs-
rahmen genannt —, soweit diese Richtlinie keine abwei-
chenden Festlegungen enthält,

— der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom
17. 6. 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in An-
wendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 187
S. 1, Nr. L 283 S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung
(EU) 2023/917 der Kommission vom 4. 5. 2023 (ABl. EU
Nr. L 119 S. 159) — Allgemeine Gruppenfreistellungsver-
ordnung — im Folgenden: AGVO —,

— der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom
18. 12. 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. EU Nr. L 352 S. 1),
geändert durch Verordnung (EU) 2020/972 der Kommis-
sion vom 2. 7. 2020 (ABl. EU Nr. L 215 S. 3), — im Fol-
genden: De-minimis-Verordnung —,

— Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur
Projektförderung (ANBest-P)

in den jeweils geltenden Fassungen.
1.3 Die in dieser Richtlinie enthaltenen Regelungen gelten
für die zum GRW-Fördergebiet zuzurechnenden Landkreise
und kreisfreien Städte in Niedersachsen gemäß Anhang 6
des GRW-Koordinierungsrahmens.
1.4 Für Zuwendungen im Beherbergungsgewerbe gelten zu-
sätzlich die Regelungen der Anlage 2.
1.5 Ein Anspruch der Antragsteller auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungs-
stelle aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Zuwendung
2.1 Gegenstände der Zuwendung sind Investitionsvorha-
ben von kleinen und mittleren Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft einschließlich des Beherbergungsgewerbes
nach Nummer 2.4.1 und 2.4.2 des GRW-Koordinierungsrah-
mens auf Grundlage von Artikel 14 AGVO, mit denen neue
sozialversicherungspflichtige Dauerarbeitsplätze geschaffen
werden, die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle erhöht
werden kann und die die niedrigschwelligen Anforderungen
an den Innovationsgrad „Neuerung für das Unternehmen“
(„new to the firm“) oder an den Digitalisierungsgrad einhal-
ten. 

In D-Fördergebieten kann Großunternehmen nur dann eine
Zuwendung nach Satz 1 auf Grundlage der De-minimis-Ver-
ordnung gewährt werden, wenn ein Antrag auch den För-
dergegenstand nach Nummer 2.2 umfasst.
2.2 Ergänzend zu Nummer 2.1 sind CO2-reduzierende Zu-
satzinvestitionen nach Nummer 2.4.3 des GRW-Koordinie-
rungsrahmes zuwendungsfähig, die die Energieeffizienz ge-
mäß Artikel 38 AGVO erhöhen, besondere Umweltschutzef-
fekte gemäß Artikel 36 AGVO oder die Erzeugung erneuer-
barer Energien für den Eigenbedarf gemäß Artikel 41 AGVO
beinhalten.
2.3 Von der Zuwendung ausgeschlossen sind 
— Vorhaben, die eine landesinterne Betriebsverlagerung ohne

Erweiterungscharakter beinhalten und
— Vorhaben mit einer Vorförderung derselben Betriebsstätte,

solange die Verwendungsnachweisprüfung noch nicht
abgeschlossen ist. 

3. Zuwendungsempfänger
3.1 Zuwendungen können bewilligt werden für Unterneh-
men der gewerblichen Wirtschaft im Haupterwerb, die 
a) wirtschaftlich und dauerhaft am Markt als Unternehmen

tätig sind,

b) die Realisierung eines Investitionsvorhabens in Nieder-
sachsen planen,

c) in der zu fördernden Betriebsstätte eine Tätigkeit gemäß
Nummer 2.3.1 des GRW-Koordinierungsrahmens ausüben.

3.2 Maßgeblich für die Einstufung der Unternehmensgröße
ist Anhang I der AGVO.
3.3 Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanord-
nung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission
zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben
Mitgliedsstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit
mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, darf gemäß
Artikel 1 Abs. 4 Buchst. a AGVO keine Zuwendung nach
dieser Richtlinie gewährt werden. Darüber hinaus darf ei-
nem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung der
Bewilligungsstelle nicht nachgekommen ist, keine Zuwen-
dung gewährt werden.
3.4 Unternehmen in Schwierigkeiten sind gemäß Artikel 1
Abs. 4 Buchst. c i. V. m. Artikel 2 Abs. 18 AGVO von einer
Zuwendung ausgeschlossen. Von der Zuwendung ausgeschlos-
sen sind ebenso Unternehmen und Sektoren in den sonsti-
gen Fällen des Artikels 1 Abs. 2 bis 5 AGVO.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 Gefördert werden Vorhaben, die ausgehend von der In-
vestitionssumme oder von der Anzahl der zu schaffenden
Dauerarbeitsplätze bedeutende regionalwirtschaftliche Effekte
gemäß Nummer 2.3.2 des GRW-Koordinierungsrahmens
auslösen. Auch bei Nachweis der regionalwirtschaftlichen
Effekte ausgehend von der Investitionssumme muss der Ar-
beitsplatzsaldo zwischen Antragstellung und Abschluss der
Fördermaßnahme positiv ausfallen.
4.2 Mit der Antragstellung muss ein Nachweis erbracht wer-
den, dass mit dem Investitionsvorhaben nach Nummer 2.1
das Geschäftsmodell zukunftsfähiger wird durch Erhöhung
des Innovationsgrades oder des Digitalisierungsgrades. Für
beides gilt die Definition „Neuerung für das Unternehmen“
als hinreichend. 
4.3 Für Vorhaben nach Nummer 2.2 ist unter Einbeziehung
einer/eines sachverständigen Dritten, z. B. Energieberaterin,
Energieberater, Bauingenieurin, Bauingenieur oder Archi-
tektin, Architekt nachzuweisen, wie und in welchem Um-
fang betriebliche CO2-Einsparungen durch den über den
Unionsrahmen hinausgehenden Energieeffizienzgrad oder
das über den Unionsrahmen hinausgehende Umweltschutz-
niveau oder den Einsatz von Anlagen zur Erzeugung von En-
ergie aus erneuerbaren Quellen realisiert werden.
4.4 Wenn Unternehmen als Nachweis der regionalwirt-
schaftlichen Effekte das Arbeitsplatzkriterium heranziehen,
werden diese nur gefördert, sofern sie die neu zu schaffenden
Dauerarbeitsplätze ausschließlich mit Arbeitnehmerinnen
oder Arbeitnehmern besetzen, mit denen sie ein sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis eingehen.
4.5 Bei der Antragstellung sind zur Beurteilung der Förder-
würdigkeit Ausführungen zu folgenden Qualitätskriterien
erforderlich:
— Unternehmensgröße,
— geschaffene neue sozialversicherungspflichtige Dauerar-

beitsplätze,
— Aufbau weitergehender Digitalisierungsprozesse i. S. des

Querschnittsziels „digitale Wirtschaft“ der Regionalen In-
novationsstrategie RIS3 (Mindestens zwei Maßnahmen)
(z. B. Nutzung Internet der Dinge, Nutzung künstlicher
Intelligenz, Aufbau Online-Vertriebskanäle, Nutzung Di-
gitaler Zwillinge, digitale Anwendungen zur Verbesse-
rung bestehender Prozesse und Angebote),

— qualitätsverbessernde Investitionen in der Beherbergung
gemäß Anlage 2 Nr. 4,

— Einstellung von Forschungs- und Entwicklungspersonal
(gilt nicht für Beherbergung),

— thematische Spezialisierung nach der Regionalen Inno-
vationsstrategie RIS3. Es sollen bestehende Stärken der
Region genutzt und damit regionale Alleinstellungsmerk-
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male und Wettbewerbsvorteile herausgearbeitet werden,
z. B. in den Bereichen Mobilität, Lebenswissenschaften,
Energietechnologien und -systeme, Ernährungswirtschaft,
Neue Materialien, Produktionstechnik (gilt nicht für Be-
herbergung),

— Vorförderung der Betriebsstätte in den letzten zehn Jahren,

— Nachhaltige Entwicklung

a) Umweltschutz und Energieeffizienz (Für über die Uni-
onsnormen hinausgehende Maßnahmen zur Verbes-
serung des Klimaschutzes oder der Energieeffizienz
werden bemessen anhand des Quotienten aus Zusatz-
investitionsausgaben in Bezug auf die Ausgaben der
Basisinvestition zusätzliche Punkte vergeben.)

b) Weitere Beiträge zur ökologischen Nachhaltigkeit (z. B.
Einführung von Umweltmanagementsystemen, Erlan-
gung von Siegeln/Zertifikaten im Zusammenhang mit
der Maßnahme, das Unternehmen hat ein individuel-
les Energiekonzept/-controlling, Reduktion des Frisch-
wasserverbrauchs, Einrichtung von Anlagen zur Ab-
wasseraufbereitung, Vermeidung von Abfällen, Schutz
des guten Zustands von Gewässern, Verbesserung der
Wassereffizienz, Reduzierung des Einsatzes von Pri-
märrohstoffen, Schutz vor Umweltverschmutzung,
Grünbedachung, Grünfassaden);

— Gleichstellung von Männern und Frauen (z. B. Teilzeitmo-
delle, Zertifikat Vereinbarkeit Familie und Beruf, mobiles
Arbeiten, Betriebskindergarten, Frauen in Führungsposi-
tionen),

— Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit (Barriere-
freie Zugänge, Implementierung von Diversity-Konzep-
ten im Leitbild, Sprachliche Barrierefreiheit, Inklusion von
gehandicapten Menschen, Integration von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte),

— Gute Arbeit (Tarifbindung, Mitbestimmungsmöglichkei-
ten über Betriebsräte, Personalentwicklungsmaßnahmen,
Gesundheitsfürsorge) sowie 

— Wirkung des Vorhabens auf Wertschöpfungsketten in
der Region (z. B. über regionale Zuliefer- und Absatzver-
flechtungen),

— Steigerung der Standortattraktivität,
— Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte

(nicht bei Beherbergung).
Die Gewichtung der Qualitätskriterien (Scoring-Modell) ist
aus der Anlage 1 ersichtlich.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
5.1 Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form der Anteilfinanzierung zur Projektförderung gewährt.

5.2 Für Vorhaben nach Nummer 2.1 wird einmalig ein Zuschuss auf die zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von bis zu

*) Abweichend können in der Stadt Wilhelmshaven maximal 10 % für große, 20 % für mittlere und 30 % für kleine Unternehmen gewährt wer-
den.

gewährt. 

Die Höchstfördersumme liegt unter Beachtung von Artikel 4
AGVO grundsätzlich bei 7 500 000 EUR, die maximalen
Förderintensitäten entsprechen den Vorgaben von Arti-
kel 14 AGVO. Fördervorhaben mit einer Fördersumme unter
20 000 EUR sind nicht zuwendungsfähig (Bagatellgrenze).

Zuwendungsfähig sind die Investitionsausgaben für mate-
rielle und immaterielle Vermögenswerte gemäß Artikel 14
AGVO i. V. m. Nummer 2.6.2 des GRW-Koordinierungsrah-
mens. 

5.3 Für Vorhaben nach Nummer 2.2 wird einmalig ein Zu-
schuss in Höhe von bis zu

gewährt. 

Die Höchstfördersumme beträgt unter Beachtung von Ar-
tikel 4 AGVO grundsätzlich 4 000 000 EUR, die maximalen
Förderintensitäten entsprechen den Vorgaben der Artikel 36,
38 und 41 AGVO. 

Zuwendungsfähig sind die Investitionsmehrausgaben, die
erforderlich sind, um über das in den Unionsnormen vorge-
schriebene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei Feh-
len solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern, oder
alternativ die Investitionsmehrausgaben, die für die Verbes-

serung der Energieeffizienz oder die für die Förderung der
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen erforder-
lich sind.

Die Ausgaben werden gemäß Artikel 36 Abs. 5, Artikel 38
Abs. 3 Buchst. a und c sowie Artikel 41 Abs. 6 Buchst. a und c
AGVO wie folgt ermittelt:
a) Wenn bei den Gesamtinvestitionsausgaben die Ausgaben

einer Investition in den Umweltschutz, in die Energieef-
fizienz oder die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Quellen als getrennte Investition ermittelt werden kön-
nen, dann sind diese Ausgaben zuwendungsfähig;

b) in allen anderen Fällen werden die Ausgaben einer Inve-
stition in den Umweltschutz, in die Energieeffizienz oder
in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen
anhand eines Vergleichs mit einer ähnlichen weniger
umweltfreundlichen/energieeffizienten Investition, die
ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden kön-
nen, ermittelt. Die Differenz zwischen den Ausgaben die-
ser beiden Investitionen ist zuwendungsfähig.

5.4 Nach dieser Förderrichtlinie gewährte Zuwendungen
können mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden,
sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare bei-
hilfefähige Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen
Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig über-
schneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn
durch diese Kumulierung die höchste nach der AGVO für
diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität beziehungsweise
der höchste nach der AGVO für diese Beihilfen geltende Bei-
hilfebetrag nicht überschritten wird.
5.5 Nicht zuwendungsfähig sind: 
— Ausgaben für Finanzierungen,
— Personalausgaben,
— Ausgaben für Grunderwerb,

C-Fördergebiet D-Fördergebiet 

Unternehmensgröße klein mittel groß klein mittel groß

— Errichtung oder Erweiterung einer Betriebsstätte 
— Diversifizierung der Produktion
— grundlegende Änderung des Produktionsprozesses
— Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung 

bedrohten Betriebsstätte

35 %*) 25 %*) 15 %*) 20 % 10 % maximal 
De-minimis-
Förderung

Unternehmensgröße klein mittel groß

Energieeffizienzkosten 50 % 40 % 30 %

Umweltschutzbezogene 
Kosten

60 % 50 % 40 %

Erneuerbare Energien 
oder (Anlagen zur)
Erzeugung von Energien 
aus erneuerbaren Quellen

65 % 55 % 45 %



Nds. MBl. Nr. 25/2023

511

— Umsatzsteuer, die nach dem UStG abziehbar ist,

— Eigenleistungen,

— in einem Sammelposten zusammengefasste geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter,

— Aufträge, deren Betrag unterhalb von 1 000 EUR liegt.

5.6 Der Bewilligungszeitraum beträgt grundsätzlich 36 Mo-
nate. Die Bewilligungsstelle kann im Einvernehmen mit dem
programmverantwortlichen Ressort im Einzelfall Ausnahmen
zulassen.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die ANBest-P sind unverändert zum Bestandteil des
Bescheides zu machen. Abweichungen von den Regelungen
aus den ANBest-P sind in den Zuwendungsbescheid aufzu-
nehmen. 

6.2 Der Zuwendungsempfänger ist darauf hinzuweisen,
dass eine Prüfung durch den LRH oder dessen Beauftragte
sowie durch das MW erfolgen kann.

6.3 Der Zuwendungsempfänger ist darauf hinzuweisen, bei
der Förderung auf die Einhaltung der bereichsübergreifenden
Grundsätze aus Artikel 9 der Verordnung (EU) 2021/1060
„die EU-Grundrechtecharta“, die „Nachhaltige Entwicklung“,
„Gleichstellung der Geschlechter“, „Chancengleichheit und
Nichtdiskriminierung“,  das Pariser Klimaabkommen, den
Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigun-
gen“ „(Do no significant harm principle [DNSH])“ sowie „Gute
Arbeit“ als eigenes Querschnittsziel des Landes Niedersach-
sen in Anlehnung an die Bundesrats-Drucksache Nummer 343/
13 zu achten. Sofern die Bewilligungsstelle Hinweise erhält,
dass der Zuwendungsempfänger dem nicht nachkommt,
geht die Bewilligungsstelle diesen Hinweisen nach.

6.4 Bei der Erteilung der Förderfähigkeitsbescheinigung wer-
den gegenüber dem Zuwendungsempfänger die ANBest-P
für verbindlich erklärt. 

6.5 Die Bewilligungsstelle beurteilt die Förderwürdigkeit
einer Maßnahme nach den Qualitätskriterien der Nummer 4.5.
In diesem Rahmen erfolgt die Beurteilung der regionalfachli-
chen Bewertungskomponente durch das zuständige ArL.

6.6 Soweit die Zuwendung eine staatliche Beihilfe darstellt,
stellt die Bewilligungsstelle sicher, dass sämtliche Vorausset-
zungen der AGVO vorliegen, insbesondere die Bestimmun-
gen der Kapitel I (z. B. Anmeldeschwellen, Transparenz,
Anreizeffekt, Kumulierung, Veröffentlichung) und Kapitel II
(Berichterstattung, Monitoring) sowie die jeweiligen beson-
deren Voraussetzungen der Artikel 14, 36, 38 und 41 AGVO.

Soweit die Zuwendung auf der Grundlage der De-mini-
mis-Verordnung erfolgt, müssen sämtliche Voraussetzungen
dieser Verordnung vorliegen (insbesondere Geltungsbereich,
Höchstgrenze, Erfordernis der transparenten Beihilfe, Ku-
mulierung, Überwachung). Die Bewilligungsstelle prüft zur
Einhaltung der zulässigen Höchstbeträge insbesondere eine
von den antragstellenden Unternehmen vorzulegende Erklä-
rung zu bereits erhaltenen De-minimis-Beihilfen und stellt
eine Bescheinigung aus.

6.7 Der Zweckbindungszeitraum beträgt für die Investiti-
onsvorhaben nach Nummer 2.1 und Nummer 2.2 fünf Jahre.
Der Zuwendungsempfänger hat in diesem Zeitraum die Nut-
zung und Nutzungsfähigkeit der produktiven Investitionen
entsprechend des Zuwendungszwecks zu gewährleisten.
Darüber hinaus müssen nach Nummer 2.3.2 des GRW-Koor-
dinierungsrahmens die neu geschaffenen sozialversiche-
rungspflichtigen Dauerarbeitsplätze für eine Überwachungs-
zeit von mindestens fünf Jahren nach Abschluss des Investi-
tionsvorhabens tatsächlich besetzt oder zumindest auf dem
Arbeitsmarkt dauerhaft angeboten werden. Bei großen Un-
ternehmen wird die Besetzung mit nach einem Tarifvertrag
bezahlten Arbeitskräften erwartet, bei mittleren Unterneh-
men wird eine tarifgleiche Entlohnung der neuen Arbeits-
kräfte vorausgesetzt. In der geförderten Betriebsstätte dürfen
über den Zweckbindungszeitraum durchschnittlich höchs-
tens 15 % Leiharbeitnehmerinnen oder Leiharbeitnehmer

sowie auch durchschnittlich höchstens 15 % Werkvertrags-
arbeiterinnen oder Werkvertragsarbeiter beschäftigt sein. Die
Zweckbindungsfrist beginnt am Tag nach der Abschlusszah-
lung. Bei Nichteinhaltung der Zweckbindungsfrist kann die
Förderung gemäß VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO vollständig oder
anteilig zurückgefordert werden. Die Rückforderungsmoda-
litäten ergeben sich aus VV Nr. 8.2.4 zu § 44 LHO sowie § 49
Abs. 3 VwVfG. 

7. Anweisungen zum Verfahren
7.1 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten
Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO sowie die ANBest-P,
soweit nicht in dieser Richtlinie oder im Zuwendungsbe-
scheid Abweichungen zugelassen sind.
7.2 Bewilligungsstelle ist die Investitions- und Förderbank
Niedersachsen (NBank), Günther-Wagner-Allee 12—16, 30177
Hannover.
7.3 Die Bewilligungsstelle stellt die für die Antragsstellung,
den Mittelabruf und den Verwendungsnachweis erforderli-
chen Informationen auf ihrer Internetseite (www.nbank.de)
und in dem Kundenportal bereit. Im Antragsformular ist über
die Subventionserheblichkeit der von dem Antragsteller ge-
machten Angaben im Sinne von § 264 StGB zu belehren.
7.4 Die Übermittlung elektronischer Dokumente sowie das
Ersetzen der Schriftform durch die elektronische Form sind
nach Maßgabe der für die elektronische Kommunikation gel-
tenden Vorschriften des NVwVfG in seiner jeweils gelten-
den Fassung zulässig.
7.5 Die Zuwendungen dürfen nur soweit und nicht eher
ausgezahlt werden, als die zuwendungsfähigen Ausgaben
von dem Zuwendungsempfänger getätigt, zahlenmäßig nach-
gewiesen und von der Bewilligungsstelle geprüft wurden
(Ausgabenerstattungsprinzip). Die Bewilligungsstelle hält die
Zuwendungsempfänger in der Regel dazu an, Mittel mindes-
tens einmal in jedem Kalenderhalbjahr abzurufen (Mittelabruf).

8. Schlussbestimmungen
8.1 Dieser Erl. tritt am 21. 6. 2023 in Kraft und mit Ablauf
des 31. 12. 2027 außer Kraft.
8.2 Staatliche Beihilfen i. S. des Artikels 107 Abs. 1 des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in
der konsolidierten Fassung vom 7. 6. 2016 (ABl. EU Nr. C 202
S. 47; Nr. C 400 S. 1; 2017 Nr. C 59 S. 1) dürfen wegen der
Geltungsdauer der in Nummer 1.2 genannten beihilferecht-
lichen Rechtsgrundlagen nur bis zum 31. 12. 2023 bewilligt
werden, soweit nicht eine Anpassung dieser Richtlinie an
die ab dem 1. 1. 2024 geltenden beihilferechtlichen Rechts-
grundlagen erfolgt ist.
8.2.1 Für Beihilfen nach der AGVO gilt eine Anpassungs-
periode von sechs Monaten nach dem Auslaufen der AGVO,
mithin bis zum 30. 6. 2024; dies gilt nicht für Regionalbei-
hilferegelungen. Für Regionalbeihilferegelungen endet die
Freistellungswirkung der AGVO am Tag des Außerkrafttre-
tens der betreffenden genehmigten Fördergebietskarte. 
8.2.2 Für De-minimis-Beihilferegelungen, die die Voraus-
setzungen der De-minimis-Verordnung erfüllen, gilt eine
Anpassungsperiode von sechs Monaten nach Auslaufen der
De-minimis-Verordnung, mithin bis zum 30. 6. 2024.
8.3 Der Richtliniengeber stellt sicher, dass diese Richtlinie
zu jedem Zeitpunkt eine gültige und einschlägige beihilfe-
rechtliche Rechtsgrundlage aufweist. Bei Bedarf passt er die-
se Richtlinie rechtzeitig an das jeweils aktuelle Beihilferecht
an.
8.4 Die Bewilligungsstelle stellt sicher, dass staatliche Bei-
hilfen ohne gültige und einschlägige beihilferechtliche Rechts-
grundlage nach dieser Richtlinie nicht gewährt werden.

An die
Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)
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Anlage 1

Scoring-Modell der Richtlinie „Niedersachsen Invest GRW“

Qualitätskriterien der Richtlinie „Niedersachsen Invest GRW“ Bewertung Maximal-
punktzahl

Richtlinienspezifische Kriterien 85 (90 für 
Beherbergung)

Unternehmensgröße gemäß EU-Definition

Kleinstunternehmen (20 Punkte)               

20
Kleine Unternehmen (15 Punkte)    

Mittlere Unternehmen (10 Punkte)

Große Unternehmen (5 Punkte)

Erhöhung sozialversicherungspflichtiger Dauerarbeitsplätze (Dapl.)

30 — 40 Dapl. (20 Punkte) 

20
20 — 29 Dapl. (15 Punkte)   

10 — 19 Dapl. (10 Punkte)  

1 — 9 Dapl. (5 Punkte)  

Aufbau weitergehender Digitalisierungsprozesse im Sinne des Querschnittsziels 
„digitale Wirtschaft“ der Regionalen Innovationsstrategie RIS3
(mindestens zwei Maßnahmen)
(z. B. Nutzung Internet der Dinge, Nutzung künstlicher Intelligenz, Aufbau Online-
Vertriebskanäle, Nutzung Digitaler Zwilling, digitale Anwendungen zur Verbesserung 
von Prozessen und Angeboten)

15

Qualitätsverbessernde Investitionen in der Beherbergung gemäß Anlage 2 Nr. 4 15

oder

Einstellung von Forschungs- und Entwicklungspersonal im gewerblichen Bereich
(gilt nicht für Beherbergung) 

5

Thematische Spezialisierung nach der Regionalen Innovationsstrategie RIS3
(Es sollen bestehende Stärken der Region genutzt und damit regionale Alleinstellungs-
merkmale und Wettbewerbsvorteile herausgearbeitet werden
z.B. in den Bereichen Mobilität, Lebenswissenschaften, Energietechnologien und 
-systeme, Ernährungswirtschaft, Neue Materialien, Produktionstechnik.)
(Gilt nicht für Beherbergung)

5

Nachhaltige Entwicklung 

a) Umweltschutz und Energieeffizienz
(Für über die Unionsnormen hinausgehende Maßnahmen zur Verbesserung des 
Umweltschutzes oder der Energieeffizienz werden bemessen anhand des Quotienten 
aus Zusatzinvestitionsausgaben in Bezug auf die Ausgaben der Basisinvestition zusätz-
liche Punkte vergeben.)

bei Quotient > 0,8 (15 Punkte)

15
bei Quotient > 0,5 (12 Punkte)

bei Quotient > 0,2 (9 Punkte)

bei Quotient > 0 (6 Punkte)

b) weitere Beiträge zur ökologischen Nachhaltigkeit
(z. B. Einführung von Umweltmanagementsystemen, Erlangung von Siegeln/Zertifikaten 
im Zusammenhang mit der Maßnahme, das Unternehmen hat ein individuelles Energie-
konzept/-controlling, Reduktion des Frischwasserverbrauchs, Einrichtung von Anlagen 
zur Abwasseraufbereitung, Vermeidung von Abfällen, Schutz des guten Zustands von 
Gewässern, Verbesserung der Wassereffizienz, Reduzierung des Einsatzes von Primär-
rohstoffen, Schutz vor Umweltverschmutzung) 

5

Berücksichtigung von Vorförderung (Punktabzug) — 5

Querschnittsziele 15

Gleichstellung von Männern und Frauen
(z. B. Teilzeitmodelle, Zertifikat Vereinbarkeit Familie und Beruf, mobiles Arbeiten, 
Betriebskindergarten, Frauen in Führungspositionen)

5

Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit
(Barrierefreie Zugänge, Implementierung von Diversity-Konzepten im Leitbild, 
Sprachliche Barrierefreiheit, Inklusion von gehandicapten Menschen, Integration von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte)

5

Gute Arbeit
(Tarifbindung, Mitbestimmungsmöglichkeiten über Betriebsräte, Personalentwicklungs-
maßnahmen, Gesundheitsfürsorge)

5
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Anlage 2

Einzelbetriebliche Investitionsförderung 
im Beherbergungsgewerbe 

1. Ergänzend zu Nummer 4 der Richtlinie gilt: 
Investitionen zur Modernisierung von Beherbergungsbe-

trieben mit dem Ziel der Qualitäts- und Angebotsverbesse-
rung, können als Diversifizierungsmaßnahme i. S. von Num-
mer 2.4.1 Abs. 1 Buchst. c des GRW-Koordinierungsrahmens
eingestuft werden, wenn
— mit ihnen gleichzeitig eine Kapazitätserweiterung ver-

bunden ist oder
— mit ihnen die ganzjährige Auslastung verbessert werden

kann oder
— durch sie der Charakter der Beherbergungsstätte verän-

dert wird (z. B. Umwandlung in ein Konferenz-, Familien-
oder Radhotel) und damit neue Zielgruppen angespro-
chen werden oder

— durch die Maßnahme die Anforderungen für die nächst-
höhere Kategorie der Deutschen Hotelklassifizierung/Deut-
schen Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe und Pen-
sionen/BVCD-DTV-Campingplatz-Klassifizierung erreicht
wird.

2. Ergänzend zu Nummer 3.1 der Richtlinie gilt: 
Antragsberechtigt sind Beherbergungsbetriebe (ausschließ-

lich Wirtschaftszweignummer 55.1 nach der Klassifikation
der Wirtschaftszweige [WZ 2008]), die nach Einrichtung und
Zweckbestimmung dazu dienen, mindestens zehn Gäste
gleichzeitig vorübergehend zu beherbergen. Campingplatz-
betreiber (Wirtschaftszweignummer 55.3 nach der Klassifikation
der Wirtschaftszweige [WZ 2008]), die einen Campingplatz
i. S. des § 1 Abs. 1 der CPl-Woch-VO betreiben, sind antragsbe-
rechtigt, soweit mindestens zehn Standplätze vorhanden
sind und der Nachweis erbracht wird, dass die Standplätze
zu mehr als 50 % einem ständig wechselnden Personenkreis
zur Verfügung stehen. Ferienzentren, Appartementhäuser,
Boardinghouses o. Ä. sind bei Erfüllung der Voraussetzungen
des nachfolgenden Absatzes antragsberechtigt.

Ferienzentren, Appartementhäuser, Boardinghouses o. Ä.,
sind zuwendungsfähig, sofern umfängliche zusätzliche tou-
ristische Dienstleistungen angeboten werden, die direkt mit der
Beherbergung zusammenhängen (für eine Förderung mindes-
tens erforderlich: regelmäßige Zimmerreinigung und Wäsche-
wechsel, Verpflegungsangebot [nicht durch Fremdanbieter]
in fußläufiger Entfernung). 
3. Ergänzend zu Nummer 5.5 der Richtlinie gilt: 

Nicht zuwendungsfähig sind:
— Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, die im Rahmen

einer angemessenen laufenden Instandhaltung unterblie-
ben sind;

— Personalwohnungen, private Wohnräume, Ferienwohnun-
gen sowie Wohnmobil- und Caravanstellplätze außerhalb
von Campingplätzen;

— Gaststätten, Bars, Diskotheken, Fitnesscenter, Bowling- und
Kegelbahnen, Golf- und Tennisanlagen u. Ä., soweit sie
nicht Teil eines förderfähigen Beherbergungsbetriebes sind;

— Betriebe des Kurwesens (z. B. Kurheime, Sanatorien, Kur-
kliniken);

— Rationalisierungsmaßnahmen, die zu einem Arbeitsplatz-
abbau führen.

4. Die im Scoring (Anlage 1) zu bewertenden spezifischen
Qualitätskriterien für die Investitionsförderung im Beher-
bergungsgewerbe sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Für jedes erfüllte Qualitätskriterium können 3,75 Punkte ver-
geben werden, im Höchstfall können 15 Punkte in die Ge-
samtbewertung übertragen werden.

1) Qualitätskriterien für die Kennzeichnung „Reisen für Alle“ unter:
www.reisen-fuer-alle.de.

Regionalfachliche Bewertungskomponente 15 (10 für 
Beherbergung)

Wirkung des Vorhabens auf Wertschöpfungsketten in der Region
(z. B. über regionale Zuliefer- und Absatzverflechtungen)

5

Steigerung der Standortattraktivität 5

Gewinnung und Bindung hochqualifizierter Arbeitskräfte
(nicht bei Beherbergung)

5

Gesamtbewertung (Mindestpunktzahl 60) 115

Qualitätskriterien der Richtlinie „Niedersachsen Invest GRW“ Bewertung Maximal-
punktzahl

Kriterien Punktzahl

Qualitätsverbessernde Investitionen 
und Maßnahmen z. B. durch

— Schaffung von einzigartigen (einmaligen) 
oder neuartigen (den neuesten Erkenntnis-
sen entsprechenden) Angeboten oder 
Dienstleistungen in der Region, die zu 
einer Verbesserung der touristischen Dienst-
leistung/des touristischen Angebotes führen

— Schaffung neuer touristischer Angebote 
zur Erschließung neuer Zielgruppen für 
die Region

— Verbesserung der funktionalen und ästhe-
tischen Qualität (nachweisbar z. B. durch 
DEHOGA-Klassifizierung oder BVCD-DTV-
Klassifizierung für Campingplätze)

— Berücksichtigung der Qualitätskompo-
nente „Service“ (nachweisbar z. B. durch 
Zertifikat nach der Schulungs- und 
Qualitätsinitiative „Service Qualität 
Deutschland“ mindestens der Stufe I)

— Maßnahmen zur Steigerung der Mit-
arbeiterkompetenz

— Nachweis der Teilnahme an besonderen 
touristischen Zertifizierungsmaßnahmen 
(z. B. VIABONO, Ecocamping, 
WELLNESS-HOTELS-DEUTSCHLAND®, 
KinderFerienLand Niedersachsen, Kinder-
hotels Europa, Certified Business Hotels, 
Certified Serviced Apartment u. a.)

— die Teilnahme am bundesweiten Kenn-
zeichnungssystem „Reisen für Alle“1) und 
den Nachweis der Zertifizierung „Barriere-
freiheit geprüft — teilweise barrierefrei“

— die Teilnahme am bundesweiten Kenn-
zeichnungssystem „Reisen für Alle“ 
und den Nachweis der Zertifizierung 
„Barrierefreiheit geprüft — barrierefrei“ 

— Implementierung neuer regionaler oder 
überregionaler Kooperations- und Vernet-
zungsmodelle mit anderen Unternehmen 
und Institutionen

— Schaffung ganzheitlicher Angebote 
entlang der touristischen Servicekette 
(An- und Abreise, Kultur, Freizeit, Sport 
etc.) für Zielgruppen mit besonderen 
Anforderungen

— Implementierung individueller Konzepte 
(z. B. Präventionsangebote aus den Berei-
chen Bewegung, Ernährung, Entspannung, 
Lebensführung)

— Implementierung einer Innovationskultur 
im Unternehmen (z. B. Ideenmanagement, 
Kundenbefragung)
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H. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

Richtlinie für die Ermittlung 
des gemeinen Wertes von Pferden

RdErl. d. ML v. 16. 6. 2023 — 203-42140-5889/2023 —

— VORIS 78512 —

Bezug: RdErl. v. 8. 5. 2018 (Nds. MBl. S. 455)
— VORIS 78512 —

Die Ermittlung des gemeinen Wertes von Pferden gemäß
§ 16 Abs. 1 TierGesG hat nach den folgenden Grundsätzen
zu erfolgen.

Die Entschädigung darf den Höchstsatz nach § 16 Abs. 2
Nr. 1 TierGesG je Pferd nicht überschreiten. Wenn der ge-
meine Wert eines Pferdes gemäß dieser Richtlinie nachweis-
lich über diesem Höchstsatz liegt, so ist eine genaue Wert-
ermittlung nicht notwendig. Anstelle einer genauen Werter-
mittlung wird unter den Nummern 3 und 4 dieser Richtlinie
anhand von Pauschalwerten geschätzt, wann von einer Über-
schreitung des Höchstsatzes auszugehen ist.

Grundsätzlich ist ein Pferd zur Wertermittlung einer der
Rassekategorien nach Nummer 1 zuzuordnen und darauf
basierend der gemeine Wert nach Nummer 2 zu ermitteln.

Bei Pferden, die eine der Bedingungen nach Nummer 3.1
erfüllen, ist davon auszugehen, dass der gemeine Wert den
gesetzlichen Höchstsatz je Pferd gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1
TierGesG übersteigt. Für diese Tiere wird der gesetzliche
Höchstsatz je Pferd bis zum Einsetzen der altersbedingten
Wertminderung als Entschädigung festgelegt. Die Berech-
nung der Alterswertminderung für Pferde nach Nummer 3
erfolgt gemäß Nummer 3.2.

Für Pferde, die nachweislich einen gemeinen Wert von
mehr als 20 000 EUR haben oder vor Einsetzen einer altersbe-
dingten Wertminderung hatten, gilt Nummer 4.

1. Rassenzuordnung
Für die Zwecke dieser Richtlinie werden Pferde nach Ras-

sen in folgende Rassekategorien eingeteilt:
1.1 Warmblut

Zum Warmblut zählen die Herkünfte des Deutschen Reit-
pferdes: Altwürttemberger, Baden-Württemberger, Bayeri-
sches Warmblut, Brandenburg-Anhaltiner, Deutsches
Edelblutpferd, Deutsches Pferd, Deutsches Sportpferd,
Hannoveraner, Holsteiner, Mecklenburger, Oldenburger/
Oldenburg International, Rheinländer, Sachsen-Thürin-
ger, Trakehner, Westfale, Zweibrücker. Darüber hinaus das
schwere Warmblut: Sächsisch-Thüringisches Schweres
Warmblut, Friese, Ostfriese/Alt-Oldenburger.

1.2 Englisches Vollblut
1.3 Traber
1.4 Pony/Kleinpferd

Zu den Pony- und Kleinpferderassen zählen: Camarque,
Connemara Pony, Dartmoor Pony, Deutsches Classic Pony,
Deutsches Part-Bred Shetland Pony, Deutsches Reitpony,
Dülmener, Edelbluthaflinger, Exmoor Pony, Fjordpferd,
Haflinger, Highland Pony, Lewitzer, New Forest Pony,
Shetland Pony, Welsh Pony und Cob.

1.5 Arabisches Pferd
Als Arabisches Pferd gelten die Rassen: Anglo-Araber,
Araber(-rasse), Arabisches Vollblut, Shagya-Araber. Für
Arabische Part-Bred-Pferde ist im Einzelfall eine Kate-
gorie anhand einer Vergleichsrasse zu wählen.

1.6 Westernpferd
Als Westernpferde i. S. dieser Richtlinie gelten ausschließ-
lich folgende Rassen: Appaloosa, Paint Horse, Quarter
Horse.

1.7 Kaltblut
Zu den Kaltblutrassen zählen: Ardenner, Belgisches Kalt-
blut, Finnpferd, Freiberger, Hannoversches Kaltblut, Nori-

ker, Percheron, Pfalz-Ardenner Kaltblut, Rheinisch-Deut-
sches Kaltblut, Schleswiger Kaltblut, Schwarzwälder
Kaltblut, Süddeutsches Kaltblut.

1.8 Gangpferde

Zu den Gangpferderassen zählen: Aegidienberger, Ame-
rikanisches Saddlebred Horse, Islandpferd, Mangalarga
Marchador, Paso Fino, Paso Peruano, Tennesse Walking
Horse.

1.9 Sonstige Rassen

Für Pferde hier nicht genannter Rassen ist jeweils im
Einzelfall eine Vergleichsrasse zu wählen und entspre-
chend zu verfahren. In Zweifelsfällen ist die Niedersächsi-
sche Tierseuchenkasse zu beteiligen.

2. Ermittlung des gemeinen Wertes von Pferden

Der gemeine Wert von Pferden, die nicht unter Nummer 3
oder Nummer 4 fallen, wird wie folgt ermittelt:

2.1 Ermittlung des gemeinen Wertes von Fohlen und Jung-
pferden bis drei Jahre

2.1.1 Gemeiner Wert

Der gemeine Wert von Fohlen und Jungpferden bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr setzt sich zusammen aus ei-
nem Grundbetrag nach Nummer 2.1.2, einem Zuchtwertzu-
schlag nach Nummer 2.1.3 sowie einem Zuschlag je Lebens-
monat für das Alter nach Nummer 2.1.4.

2.1.2 Grundbetrag

Als Grundbeträge für Fohlen sind je nach Rassekategorie
folgende Beträge zugrunde zu legen:

Warmblut, Englisches Vollblut, Traber,
Arabisches Pferd, Westernpferd, Kaltblut,
Gangpferd: 1 250 EUR.
Pony/Kleinpferd: 250 EUR.

2.1.3 Zuchtwertzuschlag

Für Stuten und Hengste, die in der Hauptabteilung nach
Artikel 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/1012 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 8. 6. 2016 über die
Tierzucht- und Abstammungsbestimmungen für die Zucht,
den Handel und die Verbringung in die Union von reinrassi-
gen Zuchttieren und Hybridzuchtschweinen sowie deren Zucht-
material und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 652/
2014, der Richtlinien des Rates 89/608/EWG und 90/425/EWG
sowie zur Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tierzucht („Tierzuchtverordnung“) (ABl. EU Nr. L 171 S. 66)
einer anerkannten Zuchtorganisation gemäß § 4 Abs. 1 TierZG
i. V. m. Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1012 ein-
getragen sind oder aufgrund ihrer Abstammung die Voraus-
setzungen dafür erfüllen, wird ein Zuschlag von 300 EUR
für Großpferde und 150 EUR für Kleinpferde und Ponys ge-
währt.

2.1.4 Alterszuschlag

Für Fohlen und Jungpferde bis zum vollendeten dritten
Lebensjahr wird je angefangenem Lebensmonat ein Zuschlag
gewährt. Die Wertdifferenz zwischen einem neugeborenen
Fohlen und einem dreijährigen Pferd wird als gleichmäßige
Wertsteigerung je Lebensmonat zugrunde gelegt. Zur Be-
rechnung des Alterszuschlages je angefangenem Lebensmonat
wird die Differenz zwischen dem Grundbetrag für Fohlen ei-
nerseits und dem Grundbetrag für ein dreijähriges Pferd
durch 36 Monate dividiert. Der Zuschlag je angefangenem
Lebensmonat wird dementsprechend nach folgender Formel
berechnet:

G3j: Grundbetrag für ein entsprechendes dreijähriges Pferd
nach Nummer 2.2.2

GF: Grundbetrag für Fohlen nach Nummer 2.1.2.

Zuschlag =  
G  G

36
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2.2 Ermittlung des gemeinen Wertes von Pferden ab dem
vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Höchstwertalter

2.2.1 Gemeiner Wert
Der gemeine Wert setzt sich zusammen aus einem Grund-

betrag nach Nummer 2.2.2, einem Zuchtwertzuschlag für
Hengste und Stuten nach Nummer 2.2.3, einem Zuschlag
für Sportleistung nach Nummer 2.2.4 sowie einem Trächtig-
keitszuschlag nach Nummer 2.2.5.
2.2.2 Grundbetrag

Als Grundbeträge für Pferde ab dem vollendeten dritten
Lebensjahr sind je nach Rassekategorie folgende Beträge zu-
grunde zu legen:
Warmblut, Englisches Vollblut, Traber,
Arabisches Pferd, Westernpferd, Kaltblut,
Gangpferd: 3 500 EUR.
Pony/Kleinpferd: 1 050 EUR.
2.2.3 Zuchtwertzuschlag

Für Stuten und Hengste, die in der Hauptabteilung nach
Artikel 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/1012 einer aner-
kannten Zuchtorganisation gemäß § 4 Abs. 1 TierZG i. V. m.
Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/1012 eingetragen
sind oder aufgrund ihrer Abstammung die Voraussetzungen
dafür erfüllen, wird ein Zuschlag von 300 EUR für Großpfer-
de und 150 EUR für Kleinpferde und Ponys gewährt. Zusätz-
lich wird für Stuten, die mindestens drei lebende Fohlen
geboren haben, ein Zuschlag von 1 000 EUR für Großpferde
und 600 EUR für Kleinpferde und Ponys gewährt. Fohlen
aus Embryotransfer sind hierbei nicht mitzuzählen.
2.2.4 Sportleistungszuschlag

Für Pferde, für die Platzierungen bei anerkannten Pferde-
leistungsschauen und Wettbewerben nachgewiesen werden,
kann ein Sportleistungszuschlag von 750 EUR gewährt wer-
den. Anerkannt werden insbesondere Pferdeleistungsschauen
und Wettbewerbe folgender Verbände:
— Deutsche Reiterliche Vereinigung e. V.,
— Deutscher Galopp e. V.,
— Hauptverband für Traberzucht e. V.,
— First United German Arabian Racehorse Organisation,
— Erste Westernreiter Union Deutschland e. V.,
— Deutsche Quarter Horse Association e. V.,
— Verein Deutscher Distanzreiter und -fahrer e. V.,
— Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei Deutsch-

land e. V.,
— Internationale Gangpferdevereinigung e. V.
2.2.5 Trächtigkeitszuschlag

Für tragende Stuten wird, unabhängig von der Trächtig-
keitsdauer, ein Trächtigkeitszuschlag in Höhe von 450 EUR

für Großpferde und 200 EUR für Kleinpferde und Ponys ge-
währt, sofern eine Trächtigkeit von einer Tierärztin oder ei-
nem Tierarzt festgestellt und bestätigt wurde. Die Höhe der
Decktaxe wird nicht berücksichtigt.

2.3 Zeitwertermittlung nach Höchstwertalter
2.3.1 Allgemeines

Ab einem angenommenen Höchstwert im Leistungszenit
eines Pferdes wird von einem degressiven Wertverlust aus-
gegangen. Die altersbedingte Wertminderung beginnt nach dem
Höchstwertalter. Die Untergrenze des gemeinen Wertes eines
Pferdes bildet ein angenommener pauschaler Endwert nach
Rassekategorie, der am Ende der anzunehmenden Nutzbarkeit
eines Pferdes, im Endwertalter, erreicht wird. Auf der Hälfte
der Zeit zwischen dem Höchstwertalter und dem Endwertal-
ter liegt das Intermediärwertalter, in dem der Intermediär-
wert erreicht wird.

Die altersbedingte Wertminderung wird je angefangenem
Lebensjahr berechnet. Sie beginnt nach dem Höchstwertal-
ter und endet mit Erreichen des Endwertalters. Der Zeitwert
im aktuellen Lebensjahr eines Pferdes nach dem Höchstwert-
alter wird mit der Formel nach Nummer 2.3.5 berechnet. Die
Koeffizienten a, b und c für diese Formel müssen zunächst
individuell für jedes Pferd berechnet werden.

Dafür sind folgende Werte nötig: 
Der Höchstwert ist für das Pferd nach Nummer 2.2 zu be-
rechnen. Der Intermediärwert ist nach Nummer 2.3.3 zu er-
rechnen. Höchstwertalter, Intermediärwertalter und Endwert-
alter sowie der Endwert selbst sind als Fixwerte der Tabelle 1
in Nummer 2.3.2 zu entnehmen. Aus diesen sechs Werten
werden nach Nummer 2.3.4 die Koeffizienten a, b und c für
die Formel nach Nummer 2.3.5 ermittelt. In die so für das
einzelne Pferd angepasste Formel nach Nummer 2.3.5 wird
das aktuelle Lebensalter in angefangenen Lebensjahren ein-
gesetzt und der verbleibende Wert nach altersbedingter
Wertminderung errechnet.
2.3.2 Fixwerte zur Ermittlung der Koeffizienten a, b und c

Die folgende Tabelle 1 Spalte 2 gibt an, in welchem Le-
bensjahr von dem Erreichen des Höchstwertes eines Pferdes
auszugehen ist (Höchstwertalter). Spalte 3 gibt das Lebens-
jahr an, zu dessen Beginn der Intermediärwert erreicht wird
(Intermediärwertalter). Spalte 4 gibt den Faktor zur Berech-
nung des Intermediärwertes aus dem Höchstwert an (Inter-
mediärwertfaktor). Spalte 5 gibt an, mit dem Abschluss wel-
chen Lebensjahres der Endwert erreicht ist (Endwertalter).

Pferde, die im Equidenpass eine Eintragung zum Einsatz
im Trab- oder Galopprennsport haben, werden als Trab-
oder Galopprennpferde mit den angegebenen Altersgrenzen
eingestuft, wenn keine anderweitige Nutzung nachgewiesen
wird.

Tabelle 1
Fixwerte für die Berechnung des verbleibenden gemeinen Wertes nach altersbedingter Wertminderung

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5 Spalte 6

Rassekategorie Höchstwertalter:
Lebensjahr, in 

dem der Höchst-
wert erreicht 

wird

Intermediär-
wertalter:

Lebensjahr, in 
dem der Inter-

mediärwert
erreicht wird

Intermediär-
wertfaktor

Endwertalter:
Lebensjahr, in 
dem der End-
wert erreicht 

wird

Pauschaler 
Endwert

Warmblut 15. 20. 12,5 % 25. 250 EUR

Englisches Vollblut und Traber
(außer Trab- und Galopprennpferde)

13. 19. 13,3 % 25. 200 EUR

Pony/Kleinpferd 16. 21. 15,0 % 27. 150 EUR

Gangpferd 16. 21. 20,0 % 27. 150 EUR

Arabisches Pferd 15. 20. 15,0 % 25. 200 EUR

Westernpferd 8. 16. 12,0 % 25. 200 EUR

Kaltblut 8. 13. 23,8 % 18. 400 EUR

Trab- und Galopprennpferde 4. 7. 15,0 % 10. 200 EUR
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2.3.3 Berechnung des Intermediärwertes
Der Intermediärwert ist durch Multiplikation des Höchst-

wertes nach Nummer 2.3.1 i. V. m. Nummer 2.2 mit dem In-
termediärwertfaktor zu errechnen. Dieser Faktor wurde her-
geleitet aus dem Quotienten aus dem pauschalen Interme-
diärwert und dem pauschalen Höchstwert für die jeweilige
Rassekategorie nach Nummer 3.2 Tabelle 2, gerundet auf
eine Dezimalstelle.

FIW: Intermediärwertfaktor nach Tabelle 1 Spalte 4
HW: Höchstwert nach Nummer 2.2 für das individuelle

Pferd, dessen Wert zu ermitteln ist.
2.3.4 Ermittlung der Koeffizienten a, b und c

Ermittlung der Koeffizienten für die Berechnung des ver-
bleibenden gemeinen Wertes nach der Formel in Num-
mer 2.3.5:

HW: Höchstwert nach Nummer 2.2
HWA: Höchstwertalter nach Nummer 2.3.2 Tabelle 1

Spalte 2
IW: Intermediärwert nach Nummer 2.3.3
IWA Intermediärwertalter nach Nummer 2.3.2 Tabelle 1

Spalte 3
EW: pauschaler Endwert nach Nummer 2.3.2 Tabelle 1

Spalte 6
EWA: Endwertalter nach Nummer 2.3.2 Tabelle 1 Spalte 5
e: Eulersche Zahl (e = 2,7182...)
ln: natürlicher Logarithmus, Logarithmus zur Basis e
a, b, c: Koeffizienten, die in die Formel nach Nummer 2.3.5

einzusetzen sind.
2.3.5 Berechnung des Zeitwertes nach Höchstwertalter

Der Zeitwert nach Einsetzen der altersbedingten Wertmin-
derung wird nach folgender Formel berechnet:

AA: aktuelles Lebensalter des Pferdes (das angefangene
Lebensjahr wird aufgerundet)

a, b, c: Koeffizienten, die nach Nummer 2.3.4 ermittelt wur-
den

e: Eulersche Zahl (e = 2,7182...).

3. Pferde, bei denen grundsätzlich davon auszugehen ist, dass der
gemeine Wert ohne altersbedingte Wertminderung über dem ge-
setzlichen Höchstbetrag liegt

3.1 Ermittlung des gemeinen Wertes bis zum Höchstwertalter
Bei Pferden, deren Zugehörigkeit zu einer der folgenden

Kategorien nachgewiesen ist, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass der gemeine Wert den gesetzlichen Höchstsatz
je Pferd gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 TierGesG übersteigt.
3.1.1 Zuchthengste: Hengste, unabhängig von der Rasse, die

im Hengstbuch I eingetragen sind.
3.1.2 Sportpferde: Pferde für die mindestens eine der fol-

genden Sportleistungen nachgewiesen wird:

3.1.2.1 Pferde und Ponys: mindestens drei Platzie-
rungen in Leistungsprüfungen der Kategorie
B, Klasse A oder mindestens eine Platzierung
in einer höheren Klasse nach der Leistungs-
prüfungsordnung der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung e. V.,

3.1.2.2 Voltigierpferde: mindestens eine Teilnahme bei
einer Leistungsprüfung der Deutschen Reiter-
lichen Vereinigung e. V. der Kategorie C oder
höher,

3.1.2.3 Englische Vollblutpferde: nach den Statuten des
Deutschen Galopp e. V. geschlechtsunabhän-
gig ein Generalausgleichsgewicht von mindes-
tens 60 kg; Stuten, wenn sie nachweislich in
der Verwandtschaft ersten Grades mütterli-
cherseits Siegerpferde von Gruppen- oder Lis-
tenrennen haben, mindestens 55 kg Gene-
ralausgleichsgewicht,

3.1.2.4 Arabische Vollblüter: nach den Statuten der
First United German Arabian Racehorse Or-
ganisation ein Generalausgleichsgewicht von
mindestens 58 kg für Hengste und 56 kg für
Stuten,

3.1.2.5 Westernpferde: mindestens drei Platzierun-
gen in Reitdisziplinen bei Turnieren der Ka-
tegorie C in der Leistungsklasse 3 oder min-
destens eine Platzierung in einer besseren
Klasse nach dem Regelbuch der Ersten Wes-
ternreiter Union Deutschland e. V.,

3.1.2.6 Westernpferde: nach den Statuten der Deut-
schen Quarter Horse Association e. V. nach-
weislich drei oder mehr Performance-Punkte
in Halter- oder Performance-Klassen,

3.1.2.7 Pferde, die im Distanzsport eingesetzt werden:
nach den Statuten des Vereines Deutscher
Distanzreiter und -fahrer e. V. mindestens ein
Ritt über eine mittlere Distanz (61 km oder
mehr) in der Wertung absolviert,

3.1.2.8 Islandpferde: mindestens eine Platzierung in
einer Leistungsprüfung des Islandpferde-Rei-
ter- und Züchterverbandes e. V. nach Island-
pferdeprüfungs-Ordnung.

3.2 Zeitwertermittlung nach Höchstwertalter
Bei Pferden, für die eine Zugehörigkeit zu einer der in

Nummer 3.1 genannten Kategorien nachgewiesen wird und die
nicht unter Nummer 4 fallen, ist eine altersbedingte Wert-
minderung zu berücksichtigen, wenn sie das Höchstwertal-
ter überschritten haben. Die Berechnung des Zeitwertes er-
folgt wie in Nummer 2.3 beschrieben. Höchstwertalter, In-
termediärwertalter und Endwertalter sowie der Endwert sind
als Fixwerte der Tabelle 1 in Nummer 2.3.2 zu entnehmen.

Abweichend von der Wertermittlung nach Nummer 2.3
wird als Höchstwert der Pauschalbetrag nach Tabelle 2
Spalte 3 zugrunde gelegt, als Intermediärwert der Pauschal-
betrag nach Tabelle 2 Spalte 2.

Tabelle 2
Zusätzliche Fixwerte für die Berechnung des Zeitwertes 

nach Höchstwertalter

Intermediärwert =  F  ·  HW 

a =  
HW IW

(e  · ) (e  · )
 

b = ln
IW EW

HW IW
 ·  

1

IWA HWA
 

c = HW (a ·  e  · ) 

Zeitwert = a ·  e(  · ) + c 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

Rassekategorie Pauschaler
Intermediärwert

Pauschaler
Höchstwert

Warmblut 2 500 EUR 20 000 EUR

Englisches Vollblut 
und Traber (außer Trab-
und Galopprennpferde) 2 000 EUR 15 000 EUR

Pony/Kleinpferd 1 500 EUR 10 000 EUR

Gangpferd 2 000 EUR 10 000 EUR

Arabisches Pferd 1 800 EUR 12 000 EUR
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Die Berechnung der Koeffizienten a, b und c nach Num-
mer 2.3.4 beruht ausschließlich auf Fixwerten für eine Ras-
sekategorie. Diese Koeffizienten werden, wie in Nummer 2.3
beschrieben, zur Berechnung des Zeitwertes in die Formel nach
Nummer 2.3.5 eingesetzt. In die so für eine Rassekategorie
angepasste Formel nach Nummer 2.3.5 wird das aktuelle Le-
bensalter des zu schätzenden Pferdes in angefangenen Lebens-
jahren eingesetzt und der Zeitwert des Pferdes errechnet.

4. Pferde, deren gemeiner Wert nachweislich über 20 000 EUR liegt
oder vor Einsetzen einer altersbedingten Wertminderung lag
Bei Pferden, deren gemeiner Wert vor altersbedingter Wert-

minderung nachweislich über 20 000 EUR lag, entspricht der
Entschädigungsbetrag ab dem Endwertalter nach Nummer 2.3.2
Tabelle 1 Spalte 5 dem Endwert nach Nummer 2.3.2 Tabelle 1
Spalte 6. Bis zum Erreichen des Endwertalters wird der gesetz-
liche Höchstsatz als Entschädigungsbetrag angenommen.

Bei Pferden und Ponys, für die eine Platzierung in einer
Leistungsprüfung der Klasse M oder in einer höheren Klasse
nach Leistungsprüfungsordnung der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung e. V. nachgewiesen wird, wird grundsätzlich
ein gemeiner Wert von mehr als 20 000 EUR angenommen.

5. Grundsätzliche Hinweise
5.1 Zuschläge sind nur zu berücksichtigen, wenn sie belegt
werden können.
5.2 Abweichende Ermittlungen des gemeinen Wertes von
Pferden sind in Sonderfällen (z. B. besondere Abstammung,
Herkunft, Ausbildung) nur in Abstimmung mit der Nieder-
sächsischen Tierseuchenkasse vorzunehmen. Sie sind zu be-
legen.
5.3 Vor der Tötung offensichtlich vorhandene Qualitäts-
mängel müssen bei der Wertermittlung durch prozentuale
Abschläge vom gemeinen Wert berücksichtigt werden. Bei
erheblichen Mängeln kann nur noch der Endwert anerkannt
werden.
5.4 Die Tierseuchenkasse stellt ein Programm zur Berech-
nung des verbleibenden gemeinen Wertes nach Einsetzen
der altersbedingten Wertminderung von Pferden zur Verfü-
gung.

6. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2024 in Kraft und mit Ablauf

des 31. 12. 2028 außer Kraft. Der Bezugserlass tritt mit Ab-
lauf des 31. 12. 2023 außer Kraft.

An
die Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Städte, den Zweck-
verband Veterinäramt JadeWeser
das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit
die Niedersächsische Tierseuchenkasse
die Landwirtschaftskammer Niedersachsen

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 514

Westernpferd 1 800 EUR 15 000 EUR

Kaltblut 1 900 EUR 8 000 EUR  

Trab- und 
Galopprennpferde 1 500 EUR 10 000 EUR

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

Rassekategorie Pauschaler
Intermediärwert

Pauschaler
Höchstwert
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Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser

Namensänderung der Stiftung 
„General-Wöhler-Stiftung“

Bek. d. ArL Leine-Weser v. 30. 6. 2023 
— 11741-G 06 —

Mit Schreiben vom 30. 6. 2023 hat das ArL Leine-Weser als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG die beantragte
Satzungsänderung der „General-Wöhler-Stiftung“ zur Ände-
rung des Stiftungsnamens gemäß § 7 Abs. 1 und 3 NStiftG ge-
nehmigt.

Die Stiftung führt nunmehr den Namen „Gertrud-Wöhler-
Stiftung“.

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 518

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG;
Öffentliche Bekanntmachung

(Hanseatic Energy Hub GmbH, Stade)

Bek. d. GAA Lüneburg v. 12. 7. 2023 
— 4.1-CUX911000536 / LG 20-068 —

Die Hanseatic Energy Hub GmbH, Am Sandtorkai 48,
20457 Hamburg, hat am 11. 4. 2022 die Erteilung einer Ge-
nehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage
zur Lagerung und Regasifizierung von verflüssigtem Erdgas
(LNG-Terminal) am geplanten Anlagenstandort in 21683 Stade,
Johann-Rathje-Köser-Straße 8, Gemarkungen Bützfleth und
Stade, beantragt.

Das GAA Lüneburg gibt hiermit bekannt, dass der für Mon-
tag, den 17. 7. 2023 ab 10 Uhr in der Seminarturnhalle, Semi-
narstraße 7, 21682 Stade, geplante Erörterungstermin im im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren der Han-
seatic Energy Hub GmbH nicht stattfindet. Die erhobenen
Einwendungen bedürfen keiner Erörterung.

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 518
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Genehmigungsverfahren
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz;

Öffentliche Bekanntmachung
(Hydrotec Technologies AG, Wildeshausen)

Bek. d. GAA Oldenburg v. 3. 7. 2023 
— OL 23-094-01 —

Die Firma Hydrotec Technologies AG, Düngstruper Stra-
ße 46—48, 27793 Wildeshausen, hat mit Schreiben vom 14. 3.
2023 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und
zum Betrieb einer Eisengießerei mit einer Verarbeitungska-
pazität an Flüssigmetall von maximal 115 t/d in 27793 Wil-
deshausen, Düngstruper Straße 48, Gemarkung Wildeshausen,
Flur 42, Flurstück 14/5, beantragt. Im 3-Schicht-Betrieb liegt
die Verarbeitungskapazität von Flüssigeisen bei ca. 26 000 t
Flüssigeisen pro Jahr.

Die Anlage fällt unter Nummer 3.7.1 des Anhangs 1 der 4.
BImSchV — Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien mit einer
Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von 20 Tonnen oder
mehr je Tag — und besteht neben der Hauptanlage noch aus
einer Nebenanlage (Lagerung vom 720 t Eisenschrott), die
für sich genommen einen eigenen Genehmigungstatbestand
erfüllt Nummer 8.12.3.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV —
Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichtei-
senschrotten mit Gesamtlagerfläche von 1 000 bis 15 000 m²
oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 bis 1 500 t.

Das Vorhaben soll voraussichtlich im zweiten Quartal
2024 in Betrieb genommen werden. 

Es bedarf der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
gemäß den §§ 4 und 10 BImSchG i. V. m. § 1 sowie Num-
mern 3.7.1 (G/E) und 8.12.3.2 (V) des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Gemäß Nummer 8.1 der Anlage ZustVO-Umwelt-Arbeits-
schutz ist das GAA Oldenburg die zuständige Genehmigungs-
behörde.

Das geplante Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht.

Der Behörde liegen als Bestandteil der Antragsunterlagen
derzeit folgende entscheidungsrelevante Berichte und Emp-
fehlungen vor:
— Lärmgutachten: Schalltechnischer Bericht SCHALLTECH-

NISCHER BERICHT NR. LL17279.1/02, Zech Ingenieur-
gesellschaft mbH Lingen,

— geruchstechnische Untersuchung zur Ermittlung der Ge-
ruchsimmissionssituation und immissionsschutztechni-
sche Untersuchung zur Ermittlung der Staubimmissions-
situation: IMMISSIONSSCHUTZTECHNISCHER BERICHT
NR. LGS17279.2+3/02, Zech Ingenieurgesellschaft mbH
Lingen,

— Schornsteinhöhenberechnung: IMMISSIONSSCHUTZ-
TECHNISCHER BERICHT NR. LS17279.3/03, Zech Inge-
nieurgesellschaft mbH Lingen,

— Brandschutzkonzept für den Neubau einer Eisengießerei
mit Sozialgebäude Projektnr. 222 017 — Index A der Erik-
sen Brandschutz GmbH,

— Untersuchungskonzept zur Erstellung eines Ausgangszu-
standsberichtes.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens war gemäß
den §§ 5 und 7 i. V. m. Nummer 3.7.2 der Anlage 1 UVPG in
der derzeit geltenden Fassung durch eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte
Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung erforderlich ist. Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine
Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. a. Vorhaben nicht
erforderlich ist. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass
diese Feststellung nicht selbstständig angefochten werden
kann.

Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung und die An-
tragsunterlagen nach § 4 der 9. BImSchV, liegen in der Zeit
vom 19. 7. bis einschließlich 18. 8. 2023 bei den folgenden

Stellen zu den angegebenen Zeiten zur Einsichtnahme öf-
fentlich aus:
— Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Theodor-Tant-

zen-Platz 8, 26122 Oldenburg (Oldenburg), Zimmer 433,
montags bis donnerstags
in der Zeit von 7.30 bis 16.00 Uhr,
freitags in der Zeit von 7.30 bis 13.00 Uhr;

— Stadt Wildeshausen, Am Markt 1, 27793 Wildeshausen,
Zimmer 136,
montags bis freitags 
in der Zeit von 9.00 bis 12.30 Uhr und
donnerstags in der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung per E-Mail oder telefo-
nisch bei Frau Wolfanger (Tel. 04431 88604, E-Mail: astrid.
wolfanger@wildeshausen.de), Herrn Hogeback (Tel. 04431
88601, E-Mail: philipp.hogeback@wildeshausen.de) oder
Frau Förster (Tel. 04431 88606, E-Mail: ann-cathrin.
foerster@wildeshausen.de).

Diese Bek. ist auch im Internet unter http://www.gewerbe-
aufsicht.niedersachsen.de und dort über den Pfad „Bekannt-
machungen > Oldenburg — Emden — Osnabrück“ einsehbar.

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben sind während
der Einwendungsfrist, diese beginnt am 19. 7.2023 und en-
det mit Ablauf des 18. 9. 2023, schriftlich oder elektronisch
(poststelle@gaa-ol.niedersachsen.de) bei den genannten Aus-
legungsstellen geltend zu machen. 

Die Einwendungen sind rechtzeitig erhoben, wenn sie in-
nerhalb der Frist bei den o. g. Stellen eingegangen sind. Mit
Ablauf dieser Frist sind für das Genehmigungsverfahren alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG).

Gemäß § 12 Abs. 2 der 9. BImSchV sind die Einwendungen
dem Antragsteller und, soweit sie deren Aufgabenbereich
berühren, den nach § 11 der 9. BImSchV beteiligten Behör-
den bekannt zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass auf
Verlangen des Einwenders dessen Name und Anschrift vor
der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden sollen, wenn
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Geneh-
migungsbehörde nach Ermessen, ob eine Erörterung durch-
geführt wird. Findet der Erörterungstermin statt, werden die
form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen anlässlich
dieses Termins 

am 10. 10. 2023, ab 10.00 Uhr,
im Alten Rathaussaal der Stadt Wildeshausen,

Am Markt 1,
27793 Wildeshausen, 

erörtert. Sollte die Erörterung am 10. 10. 2023 nicht abge-
schlossen werden können, wird sie an den darauffolgenden
Werktagen (ohne Samstag) zur gleichen Zeit am selben Ort
fortgesetzt.

Der Erörterungstermin dient dazu, die rechtzeitig erhobe-
nen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die Prüfung
der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem BImSchG von
Bedeutung sein kann. Er soll denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, Gelegenheit geben, ihre Einwendungen zu
erläutern. Die Einwendungen werden auch dann erörtert,
wenn die Antragstellerin oder die Personen, die Einwendun-
gen erhoben haben, zu diesem Erörterungstermin nicht er-
scheinen. 

Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Ti-
teln beruhen, werden im Erörterungstermin nicht behandelt. 

Findet ein Erörterungstermin nicht statt, so wird dies ge-
sondert öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung ge-
mäß § 10 Abs. 7 und 8 BImSchG und § 21 a der 9. BImSchV
öffentlich bekannt gemacht wird und die öffentliche Be-
kanntmachung die Zustellung der Entscheidung ersetzen
kann.
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Stellenausschreibungen

Bei der Samtgemeinde Siedenburg (rd. 4 500 Einwohnerinnen und
Einwohner) im Landkreis Diepholz ist zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die unbefristete Vollzeitstelle für die 

Leitung des Teams Finanzen (w/m/d)

neu zu besetzen. Die Übertragung der allgemeinen Stellvertretung
des Samtgemeindebürgermeisters gemäß § 81 Abs. 3 NKomVG kann
mit der Stelle verbunden werden.

Die ausführliche Stellenausschreibung entnehmen Sie bitte unserer
Homepage unter www.siedenburg-online.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 28. 7. 2023. Ihre voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Samtgemein-
debürgermeister Rainer Ahrens, — persönlich —, Samtgemeinde
Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg oder per E-Mail im PDF-For-
mat (nicht größer als 25 MB) an bewerbungen@siedenburg-online.de.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Samtgemeindebürgermeis-
ter Rainer Ahrens unter Tel. 04272 79-22 zur Verfügung.

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 520

Die Universität Hildesheim ist eine Profiluniversität in der Träger-
schaft einer öffentlich-rechtlichen Stiftung mit rund 8 300 Studie-
renden und ca. 900 hauptberuflich Beschäftigten.

Als Stiftungsuniversität gestalten wir die Entwicklung unserer Hoch-
schule im Rahmen von Verfassung und Gesetz autonom und eigen-
verantwortlich. Gesichert wird das durch die stetige Weiterentwick-
lung eines modernen Hochschulmanagements.

Zum 1. 10. 2023 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

eine Leitung des Dezernats für Finanzen (w/m/d)
(bis BesGr. A 15 bzw. EntgeltGr. 15 TV-L)

in Vollzeit.
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung bis zum 18. 8. 2023 unter der

Kennziffer 2023/133 über unser Karriereportal https://bewerbung.
uni-hildesheim.de/.

— Nds. MBl. Nr. 25/2023 S. 520
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